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REPUBLIK ÖSTERREICH 

Bundesministerium tür Verkehr 

Am Hot 4, 1010 Wien 

Das Bundesministerium tür Verkehr 

beehrt sich, 

den 

Tätigkeitsbericht 

des 

Verkehrs-Arbeitsinspektorates 

tür das Jahr 1982 

zu überreichen. 
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BERICHT 
des 

Bundesministeriums für Verkehr 

über 

die Tätigkeit und die Wahrnehmungen 

des 

VERKEHRS-ARBEITSINSPEKTORATES 

auf dem 

Gebiete des Arbeitnehmersch utzes 

im Jahre 1982 

Dieser Bericht wird gemäß § 17 des Verkehrs-Arbei tsinspektionsgesetzes vom 20. Mai 1952, BGB!. r. 99, in 
der Fassung der Bundesgesetze vom 13 . März 1957, BGB!. r. 80, vom 30. Mai 1972, BGB!. Nr. 234, und 

vom 19. März 1981, BGB!. r. 174, dem Nationalrat der Republik Österreich vorgelegt. 
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Gesamtherstellung: Univ.-Druckerei Styria , Graz. 

III-22 der Beilagen XVI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)4 von 59

www.parlament.gv.at



Inhaltsverzeichnis 

I Allgemeines und Wirkungskreis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 

2 Tätigkeit der Verkehrs-Arbeitsinspektion .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 
2. 1 Zentra le Tätigkei t ...... . . .. . ... . ........... . . ........ . ................. 7 
2.2 Inspektionstätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 
2.3 Kommissionelle Verhandlungen und Erhebungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 
2.4 Außendienstlät igkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 
2.5 Sonstige Amtshandlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 

3 Wahrnehmungen hinsichtlich des Arbeitnehmerschutzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 
3.1 Wahrnehmungen allgemeiner Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 
3.2 Unfälle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14 

3.2.1 Überblick über das Unfallgeschehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14 
3.2.2 Tödliche Arbeitsu nfä lle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14 
3.2.3 Bemerkenswerte Unfä lle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17 

3.3 Berufskrankheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18 
3.4 Gesundheitliche Eignung von Arbeitnehmern für bestimmte Tätigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
3.5 Beanstandungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19 
3.6 Maßnahmen zur Verhü tung von Unfällen und Berufskrankheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 

4 Zusammenstellung der gesetzlichen Vorschriften 22 

5 Organisation des Verkehrs-Arbeitsinspektorates 36 

6 S tatistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39 
6.1 Besuchte Betriebe, Dienststellen und nachgeordnete. örtlich getrennte Stellen, deren 

Arbeitnehmerstand sowie die Zahl der durchgeführten Inspektionen . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 
6.2 Den technischen Arbeitnehmerschutz. die Arbeitshygiene sowie den Verwendungsschutz 

betreffende Beanstandungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42 
6.3 Die der Verkehrs-Arbeitsi nspek tion im Jahre 1982 zur Kenntnis gebrach ten Unfälle ..... . . 46 

7 Anlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 53 

III-22 der Beilagen XVI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 5 von 59

www.parlament.gv.at



1 Allgemeines und Wirkungskreis 
Der Wirkungskreis sowie die Aufgaben und Befugnisse des Bundesministeriums für Verkehr, Verkehrs­

Arbeitsinspektorat, sind durch das Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetz l
) (Verkehrs-ArbIG) geregelt. 

Demnach obliegt dem Verkehr -Arbeitsinspektorat die Wahrnehmung des gesetzlichen Schutzes der 
Arbeitnehmer bei Eisenbahnunternehmen (d . s. gemäß Eisenbahngesetz 19572

) im wesentlichen Haupt- und 
ebenbahnen, Straßenbahnen und Seilbahnen sowie deren Kraftfahrbetriebe), bei den Schlaf- und 

Speisewagenunternehmen, soweit deren Tätigkeit bei oder in Zügen durchgeführt wird, bei der Post- und 
Telegraphenverwaltung und deren Kraftfahrbetrieben, bci dcr Schiffahrt (Binnen- und Seeschiffahrt) und bei 
der Luftfahrt . 

Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat ist als Gruppe der Präsidialsektion des Bundesministeriums für 
Verkehr eingegliedert, das gemäß den Bestimmungen des BundesministeriengesetzesJ

) die Angelegenheiten 
der Verkehrs-Arbeitsinspektion zu besorgen hat. 

Gemäß § 17 des Verkehrs-ArbIG hat das Bundesministerium für Verkehr alljährlich dem Nationalrat 
einen Bericht über die Tätigkeit und die Wahrnehmungen des Verkehrs-Arbeitsinspektorates auf dem Gebiet 
des Arbeitnehmerschutzes vorzulegen. 

Der vorliegende Bericht über die Tätigkeit des Verkehrs-Arbeitsinspektorates im Jahr 1982 ist der 
dreißigste Bericht, der seit Einrichtung des Verkehrs-Arbeitsinspektorates im Jahr 1952 dem Nationalrat 
vorgelegt wird . 

Die Aufgaben der Verkehrs-Arbeitsinspektion wurden im Berichtsjahr von 17 Verkehrs­
Arbeitsinspektoren (ab April 1982 auch ein weiblicher) und dem beim Verkehrs-Arbeitsinspektorat bestellten 
Arbeitsinspektionsarzt wahrgenommen. Da im Bereich der vom Verkehrs-Arbeitsinspektorat zu 
betreuenden Betriebe bereits etwa 12 0

0 weibliche Arbeitnehmer beschäftigt sind, wurde im Berichtsjahr mit 
dcr Einschulung einer zusätzlichen weiblichen Bediensteten aus dem eigenen Personalstand als Vcrkehrs­
Arbeitsinspektor begonnen. Die weiblichen Verkehrs-Arbeitsinspektoren werden speziell mit Angelegenhei­
ten des Arbeitnehmerschutzes bei weiblichen Bediensteten, zum Beispiel des Mutterschutzes, und des 
Schutzes jugendlicher Arbeitnehmer betraut. 

Die Erfüllung der Aufgaben, die sich aus der zunehmenden Zahl von gesetzlichen Regelungen auf dem 
Gebiet des Arbeitnehmerschutzes, infolge dessen ständiger technologischer Weiterentwicklung und den 
neuesten Erkenntnissen der Arbeitsmedizin ergeben , stellt an das Verkehrs-Arbeitsinspektorat in qualitativer 
und auch in quantitativer Hinsicht immer höhere Anforderungen. 

Auf dem Gebiet des Verkehrs-, Transport- und Nach richtenwesens sind in den letzten Jahren unter dem 
Einfluß einer zunehmenden Rationalisierung und infolge der Ausnützung aller Möglichkeiten , die neu 
entwickelte Techniken und Arbeitsmethoden sowie die Anwendung neuester Betriebsmittel und 
Arbeitsstoffe bieten, zum Teil grundlegende Änderungen eingetreten. Diese Entwicklung verlangt auch von 
den Verkehrs-Arbeitsinspektoren immer umfassendere Kenntnisse vor allem auf den Gebieten des 
technischen Arbeitnehmerschutzes, der Arbeitsphysiologie und Ergonomie sowie in allen Bereichen des 
Verwendungsschutzes und der Gesundheitsvorsorge. 

Neben ihrer eigenen fachlichen Weiterbi ldung sind die Verkehrs-Arbeitsinspektoren dabei stets auch 
bemüht, ihr erworbenes Fachwissen auf dem Gebiet des Arbeitnehmerschutzes soweit wie möglich 
weiterzugeben. Auf Schulung und Unterweisung von Dienststellenleitern wird dabei ebenso Bedacht 
genommen wie auf Information und Beratung der Arbeitnehmer. Zielsetzung dieser Bemühungen ist vor 
allem, die Erfordernisse für eine sichere Durchführung der Arbeiten sowie ein gefahrenbewußtes Handeln auf 
allen betrieblichen Ebenen optimal zu verankern. Als Ergebnis vielseitiger Erfahrungen wird im 
Zusammenhang daraufverwiesen, daß Schutz- und Sicherheitsrnaßnahmen, wenn sie bereits im Rahmen der 

I) Bundesgesetz vom 20. Mai 1952, BGBI. r. 99, übcr die Yerkehrs-Arbeitsinspektion (Yerkehrs-
Arbeitsinspektionsgesetz Yerkehrs-Arb IG), in der Fassung dcr Bundesgesetze BGBI. Nr. 80/1 957, 234/1 972 und 
174/ 1981. 

2) Bundesgesetz vom 13. Feber 1957, BGBI. r . 60, über das Eisenbahnwesen (Eisenbahngesetz 1957), in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBI. Nr. 113/ 1963, 20/ 1970, 274/1 971 (Yerkehrsrecht-Anpassungsgesetz 1971) und 305/ 1976 sowie 
der Kundmachung vom 14. Juli 1975, BGBI. Nr. 422 (siehe auch Abschnitt 7). 

J) Bundesgesetz vom 11. Juli 1973, BGBI. Nr. 389, über die Zahl , den Wirkungskreis und die Einrichtung der 
Bundesministerien (Bundesministeriengesetz 1973), in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 56/1 979, 555/ 1979. 
265/ 1981 und 591 / 1982. 
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Planung von Arbeitsabläufen, Arbeitsplätzen oder Betriebsmitteln ausreichend bedacht und berücksichtigt 
werden , einem ökonomisch-rationellen Arbeitsablauf keinesfalls entgegenstehen. 

Unter Bedacht auf diese Erkenntnisse bildeten im Berichtsjahr, über die eigentliche Inspektions- und 
Überwachungstätigkeit hinaus, vor allem prophylaktische Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Unfallverhütung, der Berufskrankheitenbekämpfung und des Brandschutzes einen immer mehr in den 
Vordergrund tretenden Schwerpunkt in der Tätigkeit des Verkehrs-Arbeitsinspektorates. Zugleich wird 
dadurch auch die Umsetzung neuer gesetzlicher Bestimmungen auf dem Gebiet des Arbeitnehmerschutzes in 
die betriebliche Praxis erleichtert und beschleunigt. Allen wesentlichen, neuen gesetzlichen Bestimmungen 
auf diesem Gebiet liegt nämlich direkt oder indirekt ebenfalls die Absicht zugrunde, den Schwerpunkt von 
einer "nacheilenden Unfallverhütung" zu einer auf Grund von gesicherten arbeitsmedizinischen und 
sicherheitstechnischen Erkenntnissen erarbeiteten Prophylaxe zu verlagern. 

Diese Entwicklungstendenzen müssen im Sinn der Grundidee eines modernen Arbeitnehmerschutzes 
unterstützt und weiter ausgebaut werden , da nur dadurch leidvolle Erfahrungen von vornherein vermieden 
werden können . 

Einen konstruktiven Beitrag zur Förderung dieser Entwicklung kann vor allem das Verkehrs­
Arbeitsinspektorat leisten , da die Verkehrs-Arbeitsinspektoren einerseits unmittelbar und intensiv in 
Kontakt mit der Praxis in den Betrieben stehen und somit die Situation an den Arbeitsplätzen in ihrer 
Realität erfahren, andererseits aber die gleichen Personen im Rahmen ihrer Mitarbeit in 
Normenausschüssen, Arbeitsgemeinschaften und durch Stellungnahmen zu legislativen Maßnahmen auch 
normativ auf dem Gebiet des Arbeitnehmerschutzes tätig sind. Ist durch diese Doppelfunktion auch eine 
besondere Auslastung der Verkehrs-Arbeitsinspektoren bedingt, so wird damit doch ein unverzichtbarer 
Beitrag zur zielführenden Weiterentwicklung des Arbeitnehmerschutzes im Verkehrsbereich geleistet. 
Zugleich können auch die auf Grund der besonderen Aufgabenstellungen und Unternehmensstrukturen der 
verschiedenen Verkehrsbetriebe gegebenen speziellen Erfordernisse in ausreichendem Maß berücksichtigt 
werden. 

Arbeitnehmerschutz ist aber, vor allem hinsichtlich der Durchführung in den Betrieben, eine 
Gemeinschaftsaufgabe aller Beteiligten. Dementsprechend bildete die auch vom Gesetzgeber besonders 
vorgesehene Zusammenarbeit mit den Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, 
sowohl bei der Behandlung konkreter Probleme auf der Ebene der Betriebe als auch bei der Lösung 
grundsätzlicher Fragen auf der Ebene der jeweils zuständigen Kammern, Fachgewerkschaften, 
Dienstbehörden, Personal- und Zentralausschüsse, im Berichtsjahr wieder ein zentrales Anliegen der 
Verkehrs-Arbeitsinspektoren und des Verkehrs-Arbeitsinspektorates. 

6 

III-22 der Beilagen XVI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 7 von 59

www.parlament.gv.at



2 Tätigkeit der Verkehrs-Arbeitsinspektion 
2.1 Zentrale Tätigkeit 

Der ständige technologische Fortschritt, der immer neue Impulse für die Entwicklung noch modernerer 
Arbeitsverfahren und Betriebsmittel gibt, bewirkt auch eine ständig zunehmende Vielfalt von 
Arbeitssituationen und Arbeitsplätzen, zum Teil sogar eine Erweiterung des Berufespektrums. Diese 
Entwicklung, gepaart mit den wachsenden Erkenntnissen der modernen Arbeitsmedizin, erfordert auch 
zeitgemäße Regelungen auf dem Gebiet des Arbeitnehmerschutzes sowie eine ständige Anpassung der 
diesbezüglich bereits bestehenden Vorschriften. 

Ein wesentlicher Teil der zentralen Tätigkeit des Verkehrs-Arbeitsinspektorates war daher im 
Berichtsjahr wieder der Weiterentwicklung der Arbeitnehmerschutzvorschriften auf allen Gebieten 
gewidmet. 

In diesem Zusammenhang ist vor allem die Mitarbeit im Rahmen der Arbeitnehmerschutzkommission 
und in allen deren Fachausschüssen beim Bundesministerium für soziale Verwaltung hervorzuheben . 
Gegenstand der Beratungen bildeten im Berichtsjahr im wesentlichen die Fertigstellung des Entwurfes der 
"Allgemeinen Maschinen- und Geräte-Sicherheitsverordnung" sowie die Vorarbeiten zur Erstellung eines 
Entwurfes einer "Besonderen Maschinen- und Geräte-Sicherheitsverordnung". 

In Zusammenarbeit mit der Obersten Schiffahrtsbehörde wurden weiter eine Verordnung über die 
Beförderung gefahrlicher Güter mi t österreichischen Frachtschiffen sowie Richtlinien für die Errichtung und 
den Betrieb von Flüssiggasanlagen für Haushaltszwecke auf Wasserfahrzeugen und schwimmenden Geräten 
erarbeitet. Durch diese Regelungen werden bisher bestehende Lücken auf dem Gebiet des Schutzes des 
Lebens und der Gesundheit für in der Schiffahrt beschäftigte Arbeitnehmer geschlossen . 

In einer interministeriellen Arbeitsgruppe wurde im Berichtsjahr auch mit der Ausarbeitung eines 
Entwurfes einer neuen Verordnung über die Lagerung und Abfüllung brennbarer Flüssigkeiten begonnen. 

Der Weiterentwicklung grundsätzlicher Arbeitnehmerschutzbestimmungen dienten auch die vom 
Verkehrs-Arbeitsinspektorat im Rahmen der Begutachtungsverfahren abgegebenen Stellungnahmen zu 
einer Reihe von Verordnungs- und Gesetzesentwürfen sowie zur beabsichtigten Ratifikation von 
Übereinkommen bzw. Empfehlungen der Allgemeinen Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation. 

Einen besonderen Schwerpunkt bildete im Berichtsjahr die Ausarbeitung von betriebsspezifischen 
Sicherheitsbestimmungen für bestimmte Bereiche des Verkehrswesens bzw. bestimmte Verkehrsunterneh­
men sowie die Unterstützung der Betriebe bei der Ausa rbeitung solcher betriebsinterner Vorschriften und 
Regelungen. So wurden im Berichtsjahr vom Verkehrs-Arbeitsinspektorat unter anderem ausgearbeitet: 

- Richtlinien zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Arbeitnehmern, die im Bereich 
strahlender Antennen von Sendern im Frequenzbereich von 30 MHz bis 30 GHz Arbeiten zu 
verrichten haben, wobei besonders auf die Richtfunkdienste der Post- und Telegraphenverwaltung 
und die Gefahren bei Radaranlagen auf Binnenschiffen Bedacht genommen wurde . 

- Bestimmungen zur Gewährleistung eines ausreichenden Schutzes des Lebens und der Gesundheit 
von Arbeitnehmern, die an Mikrowellenherden arbeiten . 

- Grundsätzliche Richtlinien für die Klimabedingungen in den Systemräumen für die neue 
Wählsystemfamilie der Post- und Telegraphenverwallung. 

- Ein Entwurf sicherheitstechnischer Richtlinien für das Lossprengen von Lawinen von 
Hubschraubern aus . 

In Zusammenarbeit mit der Österreichischen Staub-(Silikose-)Bekämpfungsstelle und dem 
Arbeitsinspektorat für den 15. Aufsichtsbezirk wurden für die Durchführung der Sanierungsarbeiten im 
Arlberg-Eisenbahntunnel Empfehlungen ausgearbeitet, die als wesentlichste Maßnahme die Verwendung 
von Kalksplitt an Stelle von Quarzsand für die erforderlichen Sandstrahlarbeiten vorsehen, wodurch 
gesundheitsschädliche Einwirkungen für die bei diesen Arbeiten beschäftigten Arbeitnehmer hintangehalten 
werden. 

Im Rahmen der AufgabensteIl ungen des Ve rkehrs-Arbeitsinspektorates auf dem Gebiet des 
Verwendungsschutzes bi ldeten im Berichtsjahr entsprechend der Proklamation des Jahres 1982 zum Jahr der 
älteren Gene ration auch Probleme der älteren M itarbei ter in den Betrieben, zum Beispiel im Z usammenhang 
mit Fragen der Z umutbarkeit von Arbeiten, der Arbeitszeitgestaltung und der Pause nregelung, einen 
besonderen Schwerpunkt. 
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Dem Ausbau des Arbeitnehmerschutzes diente auch die fachliche Mitarbeit von Vertretern des 
Verkehrs-Arbeitsinspektorates im Österreich ischen Normungsinstitut in einer Reihe von Fachnormenaus­
schüssen und Fachnormenunterausschüssen, die sich mit der Erarbeitung sicherheitstechnischer Normen 
befassen. Auch in der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Ergonomie und im Österreichischen 
Arbeitsring für Lärmbekämpfung arbeitete das Verkehrs-Arbeitsinspektorat im Berichtsjahr in 
verschiedenen Arbeitsgruppen aktiv mit. Ein Vertreter des Verkehrs-Arbeitsinspektorates nahm ferner an 
den Beratungen des Internationalen Ausschusses für die Verhütung von Arbeitsunfällen in der 
Binnenschiffahrt (CIPA) teil und wirkte an der Erarbeitung verschiedener Regelungen mit. Dieser Ausschuß 
befaßt sich unter anderem mit der Vereinheitlichung der Arbeitnehmerschutzvorschriften in der 
Binnenschiffahrt in Zentraleuropa. 

Nicht zuletzt sei auch auf die laufende Zusammenarbeit mit den gesetzlichen Interessenvertretungen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer und mit den Trägern der Sozialversicherung hingewiesen. Dazu gehören 
unter anderem die Mitarbeit im Unfallverhütungsbeirat der Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen, die Zusammenarbeit mit dem Unfallverhütungsdienst der Allgemeinen Unfallversicherungs­
anstalt sowie mit der Österreichischen Staub-(Silikose-)Bekämpfungsstelle. 

Um die Beratungs- und Informationstätigkeit des Verkehrs-Arbeitsinspektorates zu intensivieren und 
um gleichzeitig die Verkehrs-Arbeitsinspektoren zu entlasten, wurde im Berichtsjahr beim Verkehrs­
Arbeitsinspektorat versuchsweise eine fernmündlich erreichbare Informations- und Auskunftsstelle 
eingerichtet, die in allen Angelegenheiten des Arbeitnehmerschutzes rasch und unbürokratisch telefonische 
Auskünfte erteilt. Diese Einrichtung bewährte sich und wird weiter ausgebaut werden. 

Vertreter des Verkehrs-Arbeitsinspektorates wirkten darüber hinaus auch als Vortragende bei 
verschiedenen Informationsveranstaltungen und Lehrgängen auf dem Gebiet des Arbeitnehmerschutzes mit. 

Zur Sicherstellung der notwendigen fachlichen Aus- und Weiterbildung der Verkehrs-Arbeitsinspekto­
ren und um einen intensiven Erfahrungs- und Meinungsaustausch mit anderen Institutionen und Fachleuten 
auf den verschiedensten Gebieten des Arbeitnehmerschutzes zu ermöglichen, nahmen Verkehrs­
Arbeitsinspektoren im Berichtsjahr an verschiedenen Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen der 
Österreich ischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin, des Österreichischen Arbeitsringes für Lärmbekämpfung, 
des Arbeitskreises Sicherheitstechnik der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt sowie an einer Reihe von 
fachspezifischen Seminar- bzw. Diskussionsveranstaltungen teil. Unter den Letztgenannten sind 
Fortbildungsveranstaltungen auf dem Gebiete der ergonomisch richtigen Arbeitsplatzgestaltung, des 
Arbeitnehmerschutzes bei Schweißarbeitsplätzen, über aktuelle Probleme der technischen Akustik sowie 
über Probleme der Schichtarbeit und die betriebsärztlichen Aufgaben im Rahmen der Durchführung des 
Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetzes') hervorzuheben. Vertreter des Verkehrs-Arbeitsinspektorates nahmen 
überdies an einem internationalen Brandschutzseminar sowie am 12. Kongreß der Internationalen 
Vereinigung gegen den Lärm (AleB) teil. 

Da die Verkehrs-Arbeitsinspektoren einerseits ein hochspezialisiertes Fachwissen, andererseits aber 
auch ein breit gestreutes Überblickswissen über die verschiedensten Fachdisziplinen besitzen müssen, kommt 
auch der innerbetrieblichen Weiterbildung große Bedeutung zu . Zu diesem Zweck wurden im Berichtsjahr 
mehrere interne Schulungen durchgeführt, zu denen zum Teil auch auswärtige Sachverständige zugezogen 
wurden . 

2.2 Inspektionstätigkeit 

Im Berichtsjahr waren bei der Verkehrs-Arbeitsinspektion 11.993 Betriebe2
) mit insgesamt 164.452 

Arbeitnehmern zur I nspektion vorgemerkt. Damit hat die Zahl der Betriebe neuerlich - gegenüber dem Jahr 
1981 um 1693

) - zugenommen. Gegenüber dem ersten Tätigkeitsjahr des Verkehrs-Arbeitsinspektorates 
(1952: 8663 Betriebe) hat sich damit die Zahl der durch das Verkehrs-Arbeitsinspektorat zu betreuenden 

') Bundesgesetz vom 2. Juli 198 I, BG BI. Nr. 354, über Schutzmaßnahmen rür Nachtschicht-Schwerarbeiter durch 
Änderung des Urlaubsgesetzes, des Arbeitszeitgesetzes, des Arbeitnehmerschutzgesetzes und des Arbeitsverfassungsgeset­
zes sowie durch Maßnahmen zur Sicherung der gesetzlichen Abfertigung, der Gesundheitsvorsorge und Einführung eines 
Sonderruhegeldes (Naehtschicht-Sehwerarbeitsgesetz NSehG) . 

2) In der Organisation der Österreichischen Bundesbahnen findet sich die Bezeichnung " Dienststellen", die sowohl 
innerhalb des Geschäftsapparates der Österreichischen Bundesbahnen als auch nach außen hin organisatorische Einheiten 
höherer Ordnung bilden und sich ihrerseits in "Stellen", das si nd organisatorische Einheiten niederer Ordnung, wie 
Betriebswerkstätten, Bahnmeister usw ., gliedern. 

Stellen (= Bestandteile) einer Zugförderungsleitung sind zum Beispiel Zugförderungsstellen , Wagenwerkstätten und 
Wagenmeisterstellen. 

Bei der Österreichischen Post- und Telegraphenverwaltung entsprechen im Sinne des Begriffes "Dienststellen" zum 
Beispiel Telegraphenbau- und Fernmeldebetriebsämter, denen als " Stellen" Bautrupps bzw. Wählämter nachgeordnet 
sind . 

In der weiteren Folge wird statt der korrekten Bezeichnung " Betriebe, Dienststellen und diesen nachgeordnete 
Stellen" nur mehr vereinfacht der Ausdruck " Betriebe" gebraucht. 

') Siehe Tabelle 2 
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Tabelle 2 Betriebei) und deren Arbeitnehmer, die in den Wirkungskreis 
der Verkehrs-Arbeitsinspektion fallen 

Gröllc. Verleilung und Zahl der Betriebe Zahl der Arbeitnehmer 

Jugendliche") Erwachsene 

ßCLclchnung der Betriebe. Dienst -
stellen sowie der diesen nachgcord- ..c nelen . örtlich getrennten Stellen der " eln7elnen Unternehmen bzw. Ver- E " "0 

kchrsl",clgc 0-
0- "0 0- e: ::c 

"" ~ l "" " '" .c: 

~ ~ ~] ~ ~ . ~ 
.c: 

.), E . ~ 
0 Eu g :;s ;: :;s ;;rs E e: 

oci5 ,'" . ~ " 'e .~ 

Arbeitnehmer E <Il 

2 3 4 5 6 7 H 9 10 11 12 13 

Eisenbahnen2) 

ÖfTentliche Eisenbahnen 

Haupt- und Neben-
bahnen'). 4) 1.947 780 341 258 30 3.356 1.648 21 1.669 69. 178 4.398 

Straßenbahnen' ) 592 70 46 45 2 755 30 33 63 10.403 83 1 

Seilbahnen") 180 308 17 2 507 - 3.247 129 

icht-öfTentliche Eisen-
bahnen') 1.417 84 7 5 1.5 13 7 7 6.932 58 

Summe Eisenbahnen .... 4.136 1.242 411 310 32 6.131 1.685 54 1.739 89.760 5.416 

Schlaf- und S peisewagen-
unternehmen - 3 2 2 - 7 - - - 397 19 

Österreichische Post- und 
Telegraphenverwaltung 3.025 1.775 254 161 10 5.225 1.525 126 1.651 46.219 13.168 

Radio Austria AG - 2 - I - 3 - - - 189 68 

Schiffahrt8) 418 100 11 6 - 535 57 9 66 2.065 105 

Luftfahrt9) 57 21 4 8 2 92 20 10 30 2.522 1.038 

Summe (Position I 6) 
aller Verkehrszweige .. 7.636 3.143 682 488 44 11.993 3.287 199 3.486 141.152 19.814 

VergleichsLahlen 1981 ... 7.493 3.133 671 483 44 11.824 3.196 192 3.388 140.259 19.511 

Zunahme/Abnahme 
gegenüber 1981 . .. .. + 143 + 10 + 11 + 5 - + 169 + 91 + 7 + 98 + 893 + 303 

E 
E 
" <Il 

14 

73.576 

11.234 

3.376 

6.990 

95.176 

416 

59.387 

257 

2.170 

3.560 

160.966 

159.770 

1.196 

') Betriebe, Diensts tellen sowie diesen nachgeordnete, örtlich getrennte Stellen der einzelnen Unternehmen bzw. 
Verkeh rszweige. 

In der Spalte " Betriebe mit 0 bis 4 Arbeitnehmern" sind auch jene .. Stellen" enthalten, die zwar ständig von 
Arbeitnehmern frequentiert werden, bei denen aber keine ständig besetzten Arbeitsplätze eingerichtet sind. Zum Beispiel 
etwa die von den Omnibuslenkern der Kraftfahrbe triebe der Eisenbahnen bzw. der Osterreichischen Post- und 
Telegraphenverwa ltung angefahrenen Endp unkte der öffen tlichen Kraftfahrlinien (Außens teIlen), die nur Garagen bzw. 
Einstellräume für die Kraftfahrzeuge sowie notwendige Sozialräume für die Arbeitnehmer aufweisen . 

') Eisenbahnen im Sinne des Eisenbahngesetzes 1957 (siehe Abschnitt 7). 
') Schienenbahnen und deren Kraftfahrbe triebe. 
4) Öster reich ische Bundesbah nen sowie Eisenba hnen im Pri va tbetrieb. 
') Schienenba hnen und Oberleitungs-Omnibusbetriebe sowie deren Kraftfahrbetriebe. 
6) Haupt- (einschließlich deren Kraftfahrbetriebe) und Kleinse il bah nen. 
' ) Anschlußbahnen an Haupt- und Nebenbahnen sowie an Straßenbahnen , ferner Material- und Materialsei lbahnen 

(gemäß ~ 8 und 9 des Eisenbahngese tzes 1957). 
') Binnen- und Seeschiffahrt. 
9) ZivilOugplätze, Luftbeförderungsunternehmen, Zivilluftfahrerschulen , Luftfahrzeugbetankungsdienst. 
'0) Jugendliche gemä ß § 3 des Bundesgesetzes vom I. Juli 1948. BG BI. N r. 146, über die Beschäftigung von Kindern 

und Jugendlichen, zuletzt geä nder t durch das Bundesgesetz vom 28. April 1982, BGBI. Nr. 229. 

u 
'0 

::c 
13 
E 
5 
l'l 

15 

75.245 

11.297 

3.376 

6.997 

96.915 

416 

61.038 

257 

2.236 

3.590 

164.452 

163.158 

+ 1.294 
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Betriebe um etwa 40 % erhöht. Zu diesen ziffernmäßigen Angaben ist ~lnzumerken, daß die, den Betrieben 
bzw. Dienststellen nachgeordneten, aber örtlich getrennten Stellen der einzelnen Unternehmen wie Betriebe 
behandelt werden. 

Die Zahl der zu betreuenden Arbeitnehmer hat gegenüber dem Vorjahr 1981 nur geringfügig, um 
ca. 0,8 %, zugenommen'). Gegenüber dem ersten Tätigkeitsjahr des Verkehrs-Arbeitsinspektorates (1952: 
135.343 Arbeitnehmer) ist die Zahl der zu betreuenden Arbeitnehmer jedoch um mehr als 21 % angewachsen. 

Im Berichtsjahr wurden von den Verkehrs-Arbeitsinspektoren insgesamt 4.282 Betriebe überprüft, das 
sind 35,7 % aller vom Verkehrs-Arbeitsinspektorat zu betreuenden Betriebe'). Es wurden dabei 4.282 
Betriebe einmal inspiziert3

) und darüber hinaus vor allem zu Kontroll- und Überwachungszwecken in diesen 
Betrieben noch weitere 37 Inspektionen zusätzlich durchgeführt. 

Durch die Inspektionstätigkeit der Verkehrs-Arbeitsinspektoren wurden im Berichtsjahr insgesamt 
99.345 Arbeitnehmer erfaßt 3

). Dies entspricht 60,4 % aller vom Verkehrs-Arbeitsinspektorat zu betreuenden 
Arbeitnehmer. 

Parallel mit dem ständig steigenden Gesamt-Arbeitsvolumen des Verkehrs-Arbeitsinspektorates ist 
auch die Zahl der aktenmäßigen Erledigungen weiter angest iegen. Im Berichtsjahr waren von den Verkehrs­
Arbeitsinspektoren insgesamt 6.124 Geschäftsfälle schrift lich zu erledigen, worunter auch relativ 
umfangreiche Stellungnahmen zu betriebsinternen Vor chriften einzelner Verkehrsunternehmen und 
Unfallerhebungen oder Unfallanalysen für gerichtliche Verfahren zu bewältigen waren. Die Zahl der 
schriftlich zu erledigenden Geschäftsfalle ist damit gegenüber dem Vorjahr um mehr als 100 weiter 
angestiegen. 

Gemäß § 8 Abs. I des Verkehrs-ArblG mußten im Berichtsjahr ferner 151 schriftliche Aufforderungen 
an Leiter von Betrieben (Dienststellen) zur unverzüglichen Herstellung eines den geltenden Vorschriften bzw. 
behördlichen Verfügungen entsprechenden Zustandes erlassen werden. Zum Schutz der Arbeitnehmer 
mußten darüber hinaus in 5 Fällen zur Beseitigung akuter Gefahrensituationen sofortige Maßnahmen gemäß 
§ 9 Abs . 3 leg. cit. angeordnet und außerdem in einem Fall die Erlassung einer behördlichen Verfügung gemäß 
§ 9 Abs. I leg. cit. beantragt werden. 

2.3 Kommissionelle Verhandlungen und Erhebungen 

Die Teilnahme der Verkehrs-Arbeitsinspektoren an kommissionellen Verhandlungen, insbesondere an 
solchen zur Genehmigung von Betriebsanlagen, ist neben der Kontroll- und Überwachungstätigkeit von 
besonderer Bedeutung. Dies vor allem deshalb, weil dadurch, im Gegensatz zu meist sehr aufwendigen, 
nachträglichen Änderungsmaßnahmen, die Berücksichtigung der Erfordernisse des Arbeitnehmerschutzes 
von vornherein ohne wesentliche zusätzliche Kosten sichergestellt werden kann. 

Im Berichtsjahr nahmen Verkehrs-Arbeitsinspektoren an insgesamt 504 Verhandlungen an Ort und 
Stelle teil . 3) Dies stellt gegenüber dem Vorjahr (1981) eine Steigerung um mehr als 16 % dar und unterstreicht 
sowohl die Bedeutung, die prophylaktischen Maßnahmen beigemessen wird, als auch die Bemühungen des 
Verkehrs-Arbeitsinspektorates, im Sinn einer Behörden-Unmittelbarkeit tätig zu sein . In weiteren 333 Fällen 
mußten infolge von Terminkollisionen bzw. zum Teil auch aus personellen Gründen die Stellungnahmen zu 
Baugenehmigungs- und Betriebsbewilligungsverfahren schriftlich abgegeben werden, wobei aber vielfach 
trotzdem zusätzlich örtliche Erhebungen durchgeführt werden mußten. 

In 81 Fällen wurden , meist zur genauen Ermittlung von Unfallursachen, besondere Unfallerhebungen 
durch Verkehrs-Arbeitsinspektoren durchgeführt. 

Probleme des Verwendungsschutzes4
) spielen im Wirkungskreis des Verkehrs-Arbeitsinspektorates 

quantitativ nur eine geringe Rolle. Dies ist vor allem auf die hierarchische Struktur und die genau geregelte 
Organisation der Großbetriebe Österreich ische Bundesbahnen und Österreichische Post- und 
Telegraphenverwaltung zurückzuführen. In Angelegenheiten des Verwendungsschutzes waren im 
Berichtsjahr insgesamt nur 91 Erhebungen notwendig, das sind um 45 weniger als im Vorjahr. Von diesen 91 
Erhebungen entfielen 87 auf Erhebungen im Zusammenhang mit dem Schutz werdender Mütter und 4 auf 
Arbeitszeitangelegenheiten . Zu Problemen des Jugendschutzes waren im Berichtsjahr keine besonderen 
Erhebungen notwendig bzw. konnten alle diesbezüglichen Fragen im Zuge der regelmäßigen 
Inspektionstätigkeit erledigt werden. 

') Siehe Tabelle 2 
') Siehe ausführliche Tabelle im Abschnitt 6.1 und ausführliche Aufgliederung der getroffenen Beanstandungen im 

Abschnitt 6.2. 
') Siehe Tafel 2 
4) Dies sind z. B. Probleme des Jugendschutzes, des Mutterschutzes oder Fragen der Arbeitszeitregelung. 
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Tafel 2 Vergleich der bisherigen Tätigkeit des Verkehrs-Arbeitsinspektorates mit jener des Jahres 1982 

1.63 1 

1953 

3.273 

o 
1953 1981 

4.282 

1982 

Za hl der Teilna hmen a n kommissionellen Verhand­
lungen: 

Ja hreswert 1953 . . .... . ..... .. . . . . 74 
Durchschnittswert 1953 198 1 .. . .. . .. 280 
Jah reswert 1982 ... .. . . . .... . ... . . 504 

59 .801 

1953 

83.473 

o 
1953 198 1 

99.345 

1982 

Za hl der inspizierten Betriebe, Dienststellen sowie der 
diesen nachgeordnelen, ö rtlich gelrennlen Ste llen: 

Jahreswerl 1953 .............. . ... 1.63 1 
Durchschnittswert 1953 198 1 . . .... .. 3.273 
Jahreswert 1982 .................. 4.282 

74 

1953 

280 

o 
1953 198 1 

504 

1982 

Za hl der durch die Inspckli onslä ligkeit erfa ßlcn 
Arbeilnehmer: 

Ja hrcswcrt 1953 . . ... . ... . . . .. . 
Durchschni tt swert 1953 198 1 . .. . . .. . 
Jah reswcrt 1982 . . . ... ....... . . . . . 

59 .80 1 
83.473 
99.345 
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2.4 Außendiensttätigkeit 

Entsprechend dem gesetzlichen Auftrag kann ein wesentlicher Teil der Aufgaben der Verkehrs­
Arbeitsinspektion nur im Außendienst wahrgenommen werden. Im Berichtsjahr wurde insgesamt an 1.757 
Tagen Außendienst geleistet. Das sind im Durchschnitt ca. 103 Außendiensttage je Verkehrs­
Arbeitsinspektor. Davon entfielen 300 Außendiensttage, das sind im Durchschnitt 17,6 Außendiensttage je 
Verkehrs-Arbeitsinspektor, auf Amtshandlungen im Bereich Wien (Amtssitz) und 1.457 Außendiensttage 
oder 85,7 Außendiensttage je Verkehrs-Arbeitsinspektor auf Amtshandlungen in anderen Bundesländern. 

2.5 Sonstige Amtshandlungen 

Gemäß den Bestimmungen der Verordnung des Bundesministers für soziale Verwaltung über den 
Nachweis der Fachkenntnisse für bestimmte Arbeiten , BGB!. Nr. 441 / 1975, dürfen für bestimmte Arbeiten 
nur Arbeitnehmer herangezogen werden, die vom Standpunkt des Arbeitnehmerschutzes die für die sichere 
Durchführung dieser Arbeiten notwendigen Fachkenntnisse') und Berufserfahrungen besitzen. Soweit es 
sich dabei um den Nachweis der Fachkenntnisse für die Durchführung von Arbeiten in Betrieben handelt, die 
dem Verkehrs-ArblG unterliegen , sind die erforderlichen Prüfungen unter Mitwirkung eines hiefür vom 
Bundesminister für Verkehr beauftragten Verkehrs-Arbeitsinspektors2

) abzuhalten, sofern die notwendige 
Ausbildung nicht im Rahmen des Lehrplanes einer Unterrichtsanstalt erfolgt. 

Im Berichtsjahr haben sich insgesamt 398 Arbeitnehmer einer derartigen Prüfung, welche die 
Mitwirkung eines Verkehrs-Arbeitsinspektors erforderte, unterzogen . Hiebei wurde von 260 Arbeitnehmern 
der Nachweis der geforderten Fachkenntnisse für das Führen von Staplern und von 129 Arbeitnehmern der 
Nachweis der geforderten Fachkenntnisse für das Führen von Kranen erbracht. 

Weitere sonstige Amtshandlungen wurden in den Betrieben z. B. im Zusammenhang mit der Beratung 
bzw. Unterweisung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in speziellen Angelegenheiten des 
Arbeitnehmerschutzes durchgeführt. Dabei standen meist Fragen des technischen Arbeitnehmerschutzes im 
Vordergrund . 

') Diese Fachkenntnisse betreffen im Wirkungskreis des Verkehrs-Arbeitsinspektorates vor allem das Führen von 
Kranen und Staplern . 

') Derzeit sind acht Verkehrs-Arbeitsinspektoren vom Bundesminister für Verkehr ermächtigt, bei Prüfungen für 
den Nachweis der Fachkenntnisse für das Führen von Kranen bzw. Staplern mitzuwirken . 
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3 Wahrnehmungen hinsichtlich 
des Arbeitnehmerschutzes 

3.1 Wahrnehmungen allgemeiner Art 

Allgemein kann auf Grund der Ergebnisse der Überprüfungen der vom Verkehrs-Arbeitsinspektorat 
betreuten Betriebe ein weiteres leichtes Ansteigen der Tragebereitschaft für persönliche Schutzausrüstungen 
bei den Arbeitnehmern verzeichnet werden . Die Problematik des Tragens der persönlichen 
Schutzausrüstungen wird aber weiterhin einen Schwerpunkt der Kontrolltätigkeit des Verkehrs­
Arbeitsinspektorates bilden müssen. 

Im Bereich der Eisenbahnen wurde im Berichtsjahr eine Reihe neuer Gebäude und Anlagen in Betrieb 
genommen, bei denen das Verkehrs-Arbeitsinspektorat durch Beratung und Unterstützung bereits im 
Planungsstadium und dann auch bei der Ausstattung erheblichen Einfluß im Hinblick auf eine zielführende 
Verwirklichung von Erfordernissen des Arbeitnehmerschutzes nehmen konnte. Aus dem Bereich der 
Österreichischen Bundesbahnen muß hier besonders der Bau des Großgüterbahnhofes und der neuen 
Zugförderungsanlage in Wolfurt erwähnt werden, bei denen die Probleme des Arbeitnehmerschutzes eine 
besonders intensive Mitwirkung bei den Planungsarbeiten erforderlich machten . Gleiches gilt auch für die 
Großverschiebebahnhöfe Kledering und Fürnitz sowie für den Ausbau des Bahnhofes Linz. 

Der elektrotechnische Dienst der Österreichischen Bundesbahnen plante eine Verlegung der veralteten 
Transformatorenwerkstätte von Schwarzach/St. Veit in die Halle des Umformerwerkes St. Michael. Aus 
Gründen des Lärmschutzes mußte das Verkehrs-Arbeitsinspektorat dieses Projekt ablehnen, worauf die 
Unterbringung dieser für das gesamte Bundesgebiet zuständigen Spezia lwerkstätte zusammen mit der neuen 
Zentralwerkstätte der Kraftwerksleitung Innsbruck in einem neu errichteten, den Erfordernissen 
entsprechenden Objekt in Innsbruck erfolgte. 

Im Bau- und Bahnerhaltungsdienst der Österreichischen Bundesbahnen konnten im Berichtsjahr auf 
Grund der Maßnahmen der Bundesregierung zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation eine Reihe von 
Sanierungsmaßnahmen im Gleisbereich zusätzlich durchgeführt werden , die in besonderem Maß der 
Erhöhung der Betriebssicherheit dienen. 

Sehr begrüßt wurde die von den Eisenbahnen und dem Unfallverhütungsbeirat der Versicherungsanstalt 
der Österreichischen Eisenbahnen durchgeführte Aufklärungsaktion "Gefahren des Alkohols" . Neben 
Informationsblättern, Aufsätzen und Vorträgen von Ärzten, Personalvertretern und Dienstvorgesetzten 
wurde dabei auch mit Hi lfe eines Preisausschreibens versucht, die Bediensteten besonders zu motivieren . 

Im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung wird der Durchführung und Weiterentwicklung des 
Arbeitnehmerschutzes besondere Beachtung geschenkt. Im Berichtsjahr bildeten hoch bauliche Sanierungs­
maßnahmen und die Vervollständigung des Vorschriftenwerkes einen speziellen Schwerpunkt. So konnten 
1982 allein 94 neue Betriebsgebäude (Postämter, Wählämter, Postautogaragen etc.) hochbaulich 
fertiggestellt bzw. in Betrieb genommen werden, die in allen Aspekten den Erfordernissen der 
Arbeitssicherheit entsprechen und bei denen jeweils auch der ergonomisch richtigen Arbeitsplatzgestaltung 
bzw. den sanitären und sozialen Einrichtungen der richtige Stellenwert beigemessen ist. Das Verkehrs­
Arbeitsinspektorat wirkte dabei durch Begutachtung der Plan unterlagen mit und konnte auch Einfluß auf die 
Reihung der Bauvorhaben nach deren Dringlichkeit nehmen. Auf dem Vorschriftensektor ist im Berichtsjahr 
vor allem die Initiative der Post- und Telegraphenverwaltung zu begrüßen, die Unfallverhütungsvorschriften 
für den Fernmeldedienst neu herauszugeben. Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat konnte dabei durch 
Stellungnahmen und Hinweise unterstützend mitarbeiten . 

Im Bereich der Schiffahrt bildeten Maßnahmen auf dem Gebiet der persönlichen Schutzausrüstungen 
und der Arbeitshygiene im Berichtsjahr einen Schwerpunkt in den Betrieben. Das Verkehrs­
Arbeitsinspektorat konnte hiebei in mehreren Fällen unterstützend mitwirken. Im Rahmen einer 
aktionsmäßigen Überprüfung der Schiffe der Kärntner Seenschiffahrt durch die zuständigen Verkehrs­
Arbeitsinspektoren wurden erfreulicherweise keine wesentlichen Mängel festgestellt. 

Im Bereich der Luftfahrt konnten spezielle Arbeitszeitprobleme einvernehmlich mit Vertretern von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern geregelt werden. 

Auf dem Seilbahnsektor wurden über Veranlassung des Verkehrs-Arbeitsinspektorates zahlreiche 
weitere Anlagen mit Seilabhebeböcken und Wartungspodesten ausgerüstet, so daß nunmehr nur noch 
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vereinzelt ältere Seilbahnen existieren, die mit diesen für den Arbeitnehmerschutz wesentlichen 
Einrichtungen noch nicht ausgestattet sind. 

Im Bereich der Kraftwagendienste der Österreich ischen Bundesbahnen sowie bei verschiedenen 
Straßen bahn unternehmen lag im Berichtsjahr der Schwerpunkt der Maßnahmen zur Erhöhung der 
Arbeitssicherheit bei Neubauprojekten bzw. hochbaulichen Sanierungsmaßnahmen im Bereich der 
Werkstätten sowie auch bei der Ausstattungsverbesserung dieser Werkstätten . Hiezu konnte das Verkehrs­
Arbeitsinspektorat wertvolle Empfehlungen geben. 

3.2 Unfälle 

3.2.1 Überblick über das Unfall geschehen 

Obwohl sich die Anzahl der zu betreuenden Arbeitnehmer im Wirkungskreis des Verkehrs­
Arbeitsinspektorates seit dem Jahr 1953 um mehr als 20 % erhöht hat, ist bezüglich der Zahl der jährlich dem 
Verkehrs-Arbeitsinspektorat zur Kenntnis gebrachten Unfälle eine im Durchschnitt deutlich abnehmende 
Tendenz festzustellen. Einem absoluten Jahresspitzenwert von über 14.000 Unfällen im Jahre 1956 stehen im 
Berichtsjahr nur 7.824 Unfälle gegenüber. Bezogen auf das Vorjahr 1981, in dem 8.273 Unfälle zu 
verzeichnen waren, bedeutet dies eine Abnahme der Zahl der Unfälle um etwa 5,4 %. 

Von den dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat zur Kenntnis gebrachten Unfällen entfällt fast ein Drittel auf 
solche, die sich nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb ereignet haben. Dies sind unter 
anderem die Wegunfälle, die sich auf dem Weg zur oder von der Arbeitsstätte ereignet haben, oder Unfälle, 
die durch Elementarereignisse bzw. durch Zugs- oder Autobuskollisionen verursacht wurden. Das deutliche 
Absinken der Gesamtzahl der Unfälle gegenüber dem Vorjahr ist unter anderem auf die starke Verringerung 
der Zahl der Wegunfälle zurückzuführen. Die Zahl dieser Unfälle ist gegenüber der Vergleichszahl 1981 um 
mehr als 6 % gesunken, macht aber immer noch fast ein Sechstel aller Unfälle aus. 

Die Zahl der tödlichen Unfälle, die sich im Berichtsjahr ereignet haben , beträgt 37 und liegt einerseits 
weit unter dem absoluten Spitzenwert (74 im Jahr 1960), aber andererseits auch höher als im Vorjahr (27 im 
Jahr 1981). Hiezu muß aber festgestellt werden , daß annähernd die Hälfte aller tödlichen Unfälle, nämlich 17, 
sich nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit ereignet haben . 

22 Tote sind bei den Österreichischen Bundesbahnen zu beklagen , wobei sich etwa die Hälfte dieser 
Unfälle bei Arbeiten im Gleisbereich bzw. durch Auf- oder Abspringen von bewegten Schienenfahrzeugen 
ereignet haben. Dieser Bereich muß damit auch weiterhin einen Schwerpunkt in der Unfallbekämpfung 
bilden. 

Bei der Post- und Telegraphenverwaltung mußten im Berichtsjahr acht tödliche Unfälle verzeichnet 
werden. Von diesen tödlichen Unfällen waren sechs Verkehrsunfälle, darunter auch drei Wegunfälle auf dem 
Weg vom Dienst. 

Die Unfallrate, das ist die Anzahl der jährlichen Unfälle, die jeweils auf 1000 Arbeitnehmer entfallen, ist 
seit Jahren im gesamten, vom Verkehrs-Arbeitsinspektora t betreuten Bereich rückläufig. Für das 
Berichtsjahr beträgt die Unfallrate 47,6, dies bedeutet gegenüber dem,Vorjahr(198I) eine Abnahme um mehr 
als 6 11 O ' Gegenüber dem absoluten Spitzenwert von 103,4 im Jahr 1955 bedeutet dies sogar ein Absinken auf 
weniger als 50 % dieses Wertes (siehe hiezu Tafel 3). 

Die Tabelle 6.3 des Abschnittes 6 dieses Berichtes gibt näheren Aufschluß über die Aufteilung der dem 
Verkehrs-Arbeitsinspektorat im Berichtsjahr zur Kenntnis gebrachten Unfälle hinsichtlich der 
Unfallursachen und der betroffenen Arbeitnehmer, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Verkehrsunterneh­
men . 

3.2.2 Tödliche Arbeitsunfälle 

In diesem Teilabschnitt werden, aufgeschlüsselt nach Verkehrsbereichen bzw. Verkehrsunternehmen, 
nur einige typische jener tödlichen Arbeitsunfälle angeführt, die im Berichtsjahr dem Verkehrs­
Arbeitsinspektorat zur Kenntnis gebracht wurden und die im Sinn der Bestimmungen des § 175 Abs. I ASVG 
im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit der die Versicherung begründenden 
Beschäftigung stehen. Tödliche Arbeitsunfälle im Sinn der Bestimmungen des § 175 Abs. 2 ASVG, also zum 
Beispiel tödliche Unfälle, die sich auf dem Weg zur oder von der Arbeits- oder Ausbildungsstätte ereignet 
haben , sind in diesem Abschnitt nicht enthalten . In den statistischen Zusammenstellungen im Abschnitt 6 
(Tabelle 6.3) sind hingegen alle tödlichen Unfälle erfaßt, die dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat im 
Berichtsjahr zur Kenntnis gebracht wurden. 
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Tafel 3: Entwicklung der Unfallrate im Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion 

Gesamtzahl 

'" . ~il ~ 
ßcnchls- g ~ '5 ~ U 'ü .... ctE Unfall-

jahr ~:i '~~ g ~~~~; rate .e ~~.;, .= 
< .§ ~> =.:..: ~ ,:;;:E .~ 

tugu.e~ ~i ~E.e 
"'0 E~"'O< = .g~ . = ~< 

Unfall rate = Spalte 3 x 1.000 
S I 2 pa te 

1 2 3 4 

" 
1953 135.343 11.903 87,9 

1954 134.465 12.947 96,2 

100-

I/ 
1955 138.393 14.314 103,4 

1956 140.399 14.41 8 102,6 

1957 146.607 12.654 86,3 
9(}-

1958 151.806 12.017 79, 1 

1959 151.215 11 .223 74,2 

1960 155 .367 11 .697 75 ,2 

1961 157.853 11.1 95 70,9 

1962 159.039 12.476 78,4 

1963 159.332 11.869 74,4 
HO-- 1\ 

1964 160.657 11.742 73 ,0 

1965 162.226 11.531 71,0 

1966 161.038 10.370 64,3 

1967 162.486 10.000 61 ,5 

1968 161.041 10.429 64,7 

\ 
It' V

1

\ \ 
7()- 1\ 

1969 159.751 9.849 61.6 

1970 161.057 9.948 61.7 \ 
1971 162.384 9 .935 61.1 

1972 160.866 9.417 58,5 I \ I/~ 
1973 161.862 9 .350 57.7 60- " 
1974 163.849 9.065 55,3 ~ 
1975 161.359 8.908 55,2 

1976 162.939 8.899 54,6 

t-.. 
1\ 

"'" 1977 160.948 8.452 52,5 1\ 
1978 159.287 8.342 52,4 sc}-

~I- r-." 
1979 160.699 8.420 52,4 1\ 

47.6 

1980 161.325 8.379 51,9 

1981 163. 158 8.273 50,7 

1982 164.452 7.824 47.6 

4 
I 

1953 1960 1965 1970 1975 19MO 
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Österreichische Bundesbahnen 

Ein Verschubbediensteter erwartete, vor einer Wagengarnitur im Gleis stehend, zwei anrollende Wagen, 
um sie anzukuppeln . Der auf den anrollenden Wagen mitfahrende Bremser informierte den Verschieber 
durch Zuruf darüber, daß infolge ungenügender Bremswirkung die Geschwindigkeit der beiden Wagen nicht 
hinreichend reduziert werden könne. Der Bedienstete reagierte jedoch auf diesen Zuruf nicht und wurde 
durch den heftigen Anprall zu Boden geschleudert und überfahren . 

Ein Gleiswerker, der wegen eines herannahenden Zuges bereits aus dem Gleis getreten war, verunglückte 
dennoch, weil er sich zuwenig weit seitlich vom Gleis entfernt aufhielt und sich obendrein in offenbarer 
Verkennung der Gefahr nach einem Werkzeug bückte. Beim Vorbeugen wurde er von einem Wagen des 
vorüberrollenden Zuges erfaßt und tödlich verletzt. 

Diese beiden angeführten Unfälle stehen typisch für eine ganze Gruppe von Unfällen. Rund 30 % aller 
tödlichen Unfälle im Bereich der Österreichischen Bundesba hnen ereignen sich nach wie vor im 
Zusammenhang mit unachtsamem Überschreiten von Gleisen , Gehen in Gleisen und bei Arbeiten im 
Gleisbereich . Unterschätzung der Gefahr und Unaufmerksamkeit sind dabei die häufigsten Unfallquellen. 
Hinsichtlich der Unaufmerksamkeit muß dabei vor allem darauf hingewiesen werden, daß sich Bedienstete 
immer wieder auf das Hören eines herankommenden Zuges oder Verschubteiles verlassen und nicht 
bedenken, daß diese Wahrnehmungsmöglichkeit von dem in der Umgebung herrschenden Lärmpegel 
abhängig ist, der sich aber im Bahnbereich oft sehr kurzfristig und von dem Betreffenden nicht immer sofort 
bemerkt, ändert. 

Post- und Telegraphenverwaltung 

Bei Kabelverlegungsarbeiten waren Arbeitnehmer einer Privatfirma und Bedienstete der Post- und 
Telegraphenverwaltung gemeinsam tätig. Im Zuge dieser Arbeiten wurde eine Kabeltrommel auf der 
hochgezogenen Schaufel eines Baggerfahrzeuges der beschäftigten Firma über einen Wiesenhang 
transportiert. Entgegen den Zulassungsbestimmungen fuhren bei diesem Transport auf dem Baggerfahrzeug 
außer dem Lenker noch ein weiterer Bediensteter der betreffenden Firma und ein Post- und 
Telegraphenbediensteter mit. Durch das große Gewicht der Kabeltrommel und durch den wenig griffigen, 
feuchten Wiesengrund kam das Baggerfahrzeug auf dem relativ steilen Hang ins Rutschen, kippte um und 
überschlug sich in der Folge mehrmals. Dabei wurde der mitfahrende Post- und Telegraphenbedienstete 
getötet. 

Oberleitungs-Omnibusbetriebe 
Stadtverkehrsbetriebe 

Während eines Gewitters schlug ein Blitz in eine Obus-Fahrleitung ein, wodurch es zum Durchbrennen 
von Isolatoren und in weiterer Folge zum Abschmelzen eines Spanndrahtes kam. Ein Elektriker, der sich auf 
der regen nassen Fahrbahn in unmittelbarer Nähe unterhalb der FehlersteIle aufhielt, wurde von dem 
herabfallenden, spannungsführenden Fahrdraht getroffen und durch den elektrischen Schlag getötet. 

Schiffahrt 

Ein Streckenerhaltungsschiff war zur Durchführung von Instandsetzungsarbeiten an Land gezogen und 
auf Kanthölzern aufgesattelt worden. Beim Transport eines Pfostenstückes bewegte sich der mit den 
Instandsetzungsarbeiten beauftragte Partieführer auf dem seitlichen Gangbord des Schiffes, als er infolge 
eines plötzlichen Unwohlseins abrutschte und über die seitliche Bordwand auf die angrenzende Hellinganlage 
abstürzte. Dabei zog er sich tödliche Kopfverletzungen zu. 

Luftfahrt 

Der Pilot eines Hubschraubers war mit der Bergung eines abgestürzten SegeInugzeuges beauftragt, 
wobei die Last mittels eines kurzen Seiles am Hubschrauber befestigt war. Während des mit relativ hoher 
Geschwindigkeit durchgeführten Transportfluges wurde die Last durch den Fahrtwind angehoben, begann 
zu pendeln und schlug in der Folge gegen den Heckrotor des Hubschraubers. Infolge der starken 
Beschädigung des Heckrotors geriet der Hubschrauber in eine Trudelbewegung und stürzte ab. Der Pilot und 
ein mitfliegender Flugzeugmechaniker fanden dabei den Tod. 
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3.2.3 Bemerkenswerte Unfälle 

Als bemerkenswert werden in diesem Abschnitt Unfälle bzw. Ereignisse, die beinahe zu einem Unfall 
geführt hätten , behandelt, deren Ursachen oder Abfolgen des Geschehens jeweils als typisch oder prinzipiell 
von Bedeutung für eine Reihe von Arbeitssituationen gelten können und die auch Anlaß für besondere 
betriebsspezifische Maßnahmen zur Verbesserung des Schutzes des Lebens und der Gesundheit der in diesen 
Betrieben beschäftigten Arbeitnehmer boten . 

Österreichische Bundesbahnen 

Vier Bedienstete eines großen Bahnhofes entgingen nur knapp einem Unfall , als plötzlich die abgesenkt 
an einem Lattenrost befestigte Stuckdecke eines Raumes einstürzte. Die vom Verkehrs-Arbeitsinspektorat 
veranlaßte Überprüfung ergab, daß die Ursache dieses Deckeneinsturzes mit der in der Deckenkonstruktion 
des Raumes untergebrachten Deckenheizung, die mit Fernwärme versorgt wird, zusammenhing. Eine 
Änderung der Höhe der Betriebstemperatur in der Fernheizleitung war die eigentliche Ursache für das 
Loslösen der Stuckdecke vom tragenden Lattenrost. Auf Grund dieses Ereignisses wurden alle gleichartigen 
Decken mit Deckenheizungen einer Überprüfung unterzogen und entsprechende Sanierungsmaßnahmen 
angeordnet. 

Infolge tiefer Temperaturen bildete sich während der Nacht in der Druckluftleitung eines 
Triebfahrzeuges zwischen dem ersten und dem zweiten Hauptluftbehälter ein Eispfropfen, der den lichten 
Querschnitt der Druckluftleitung aber nur teilweise blockierte. Die Druckluftmenge, die diese Engstelle 
passieren konnte, reichte gerade noch für die Triebfahrzeugsteuerung aus, der zur Abschaltung des 
Kompressors notwendige Druck konnte jedoch nicht mehr erreicht werden. Die vom Kompressor weiterhin 
geförderte Luftmenge wurde daher über das Sicherheitsventil abgeblasen . Da die hinter der FehlersteIle 
angeschlossenen Manometer der Druckluftanlage nur einen geringen Druck anzeigten, vermutete der 
zuständige Triebfahrzeugführer den Fehler im Sicherheitsventil. Als seine Bemühungen , dieses 
Sicherheitsventil zum Schließen zu bringen, erfolglos blieben, setzte er es außer Funktion. Dadurch erhöhte 
sich infolge des ständigen Weiterarbeitens des Kompressors der Druck im ersten Hauptluftbehälter so weit, 
daß es zur Explosion dieses Behälters kam. Der Triebfahrzeugführer erlitt dabei schwere Verletzungen an der 
linken Hand und am rechten Bein. Der Unfall zeigt, daß solche Sicherheitsventile auch dann nicht außer 
Funktion gesetzt werden dürfen, wenn Kontrollinstrumente einen Fehler in diesen Ventilen vermuten lassen, 
ausgenommen, die gesamte Anlage ist vorher einer genauen Überprüfung unterzogen worden. Der 
Triebfahrzeugführer und die Bediensteten der Dienststelle wurden entsprechend belehrt. 

Bei Verschubarbeiten bestieg ein Bediensteter den Bremserstand eines Kesselwagens, in dem 
Schwefelsäure transportiert wurde . Da ein Entleerungsrohr am Domdeckel dieses Kesselwagens schadhaft 
war, spritzte dem Bediensteten durch den beim Anfahren des Kesselwagens verur achten Ruck 
Schwefelsäure ins Gesicht. Der Bedienstete erlitt Verätzungen an bei den Augen. Der Kesselwagen wurde 
sofort instand gesetzt. 

Der Hemmschuhleger eines Verschiebebahnhofes war informiert worden, daß für sein Gleis insgesamt 
sechs Wagenabläufe zu erwarten waren. Nach Abfertigung der Wagen des dritten Ablaufes kuppelte er diese 
an den vorgesehenen Wagensatz an, in der Annahme, daß bis zum nächstfolgenden Wagenablauf genügend 
Zeit verbliebe. Da die Kuppelarbeit aber längere Zeit in Anspruch nahm, prallten die Wagen des 
nächstfolgenden Ablaufes an die stehende Wagengruppe an , als der Bedienstete nach Verrichtung der 
Kuppelarbeiten gerade aus dem Gleis treten wollte. Durch den Anprall kam er zu Fall und erlitt eine 
Abtrennung des linken Armes und des linken Beines. Der Vorfall war Anlaß, den im Verschubdienst tätigen 
Bediensteten die diesbezüglich geltenden Dienstvorschriften erneut zur Kenntnis zu bringen . 

Straßenbahnen und deren Kraftfahrbetriebe 

Eine, über die Gefahren des elektrischen Stromes bzw. die beim Arbeiten in der Nähe 
spannungsführender elektrischer Einrichtungen auftretenden Gefahren belehrte Hilfskraft begann ohne 
Auftrag mit der Durchführung von Revisionsarbeiten am Dach eines Stadtbahntriebwagens. Zu diesem 
Zweck schaltete der Bedienstete einen Teil der Fahrleitung ab, ohne zu beachten, daß der Triebwagen in 
einem noch spannungsführenden Bereich der Fahrleitung stand. Zudem unterließ er die vorgeschriebenen 
Prüfungen auf Spannungslosigkeit. Beim Schmieren des Stromabnehmers kam dieser Bedienstete in den 
~.tromkreis und erlitt schwere Verbrennungen an den Füßen. Aus Anlaß des Unfalles wurden die geltenden 
OVE-Vorschriften in Erinnerung gebracht. 

Beim Betanken eines Autobusses mit Flüssiggas suchte der Tankwart unter dem Fahrzeug nach dem 
Absperrhebel. Dabei versuchte er mittels eines brennenden Feuerzeuges unter den Bus zu leuchten, wodurch 
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es zu einer Verpuffung und in weiterer Folge zu einem Brand kam. Der Tankwart sowie ein zweiter 
anwesender Bediensteter erlitten Verhrennungen im GesIcht. Üher die heim Betanken von Kraftfahrzeugen 
mit Flüssiggas einzuhaltenden Sicherheitsvorschriften wurden Nachschulungen durchgeführt. 

Post- und Telegraphenverwaltung 

FII1 Posthediensteter henützte eine Aluminiumleiter, deren Sprossen in die Holme eingenietet waren. um 
zu einem aufell1er Stellage ahgelegten Paket zu gelangen. Beim Besteigen der Leiter hrachen an zwei Sprossen 
die vernieteten Verhindungsstellen aus und der Bedienstete stürzte von der Leiter, wohei er eine Fraktur des 
linken Fußes erlitt. 

Ein weiterer Pustbediensteter arheitete mit einer Trennscheihe auf einer freistehenden. zweischenkeli­
gen. aher nur einseitig hesteigharen Sprossenleiter. Während er die Arheit durchführte. brach die 
Quenerstrehung der heiden als Gegenstützen dienenden Holme. wodurch diese infolge der hestehenden 
Gewlchtshelastung nach außen knickten und die Leiter umfiel. Der Bedienstete stürzte dahei aus einer Höhe 
\on etwa 1,40 m ah und erlitt Prellungen und Abschürfungen. 

Heide Unfälle dienten als AnlaB. die zuständigen Stellen und den sicherheitstechnischen Dienst der Post­
und Telegraphenverwaltung anzuhalten. hei den periodischen Üherprüfungen von Steighilfen, vor allem von 
Leitern. erhöhtes Augenmerk auf eventuelle Materialermüdungen und auftretende Abnützungserscheinun­
gen zu richten. 

Auf Grund eines Gehrechens in der Steuerungsanlage konnte hei einem Post-LK W die hydraulische 
Ladehordwand nicht mehr mittels der elektrohydraulischen Steuerung geschlossen werden. Der Lenker des 
Fahrzeuges klappte darautl1in die Ladehord\\ClI1d. entgegen hestehenden Vorschriften, mit mechanischer 
Gewalt unter Zuhilfenahme eines Gahelstaplers hoch und verriegelte sie mechanisch in dieser Stellung. 
Infolge dieses Vorgehens fiel die Ladehordwand am Zielort nach Öffnen der Verriegelung durch ihr 
Eigengewicht ungehremst herah und \erletzte den Bediensteten an Schulter und Rücken schwer. Die 
Bedienungsanleitungen für die Ladehordwände wurden darautl1in durch entsprechende Bestimmungen 
ergänzt. und es wurde veranlaBt. daß Ahschriften dieser Anleitungen in den Fahrtherichtshüchern der 
Fahrzeuge mit Ladebordwänden mitgeführt werden. Die zuständigen Bediensteten der Post- und 
T elegraphenverwalt ung wurden überdies einer eingehenden Nachschulung üher die ordnungsgemäße 
Handhahung von Ladebordwiinden unterzogen. 

3.3 Berufskrankheiten 

So wie in den Vorjahren weisen die der Aufsicht des Verkehrs-Arbeitsinspektorates unterliegenden 
Unternehmen. verglichen mit anderen Berufssparten. eine ausgesprochen geringe Zahl von ärztlich 
angezeigten Berufskrankheiten auf. 

Im Berichtsjahr wurden innerhalh des Wirkungskreises des Verkehrs-Arbeitsinspektorates insgesamt 33 
An/eigen über Berufskrankheiten erstallet. 

Eine Ühersicht üher die im Berichtsjahr eingelangten iirztlichen Anzeigen üher Berufskrankheiten zeigt 
die nachstehende Aufstellung: 

Anzahl der beim \'erkehrs-Arbeitsinspektorat im Jahr 1982 
eingelangten ärztlichen Anzeigen über Berufskrankheiten: 

Verkehrs-
unternehmen 

dd\Un hctrafen 

lLl\n!l 
Erkrankungen 1I1' .. ge",lInt 

,1Ill'rh.annl [ <trm~('hv'L'r- Il"ul- Erh.r.ulkungcll Drw.:ktahmung Jur('h 
hnrit::h.cll Lort.. rank ungL'n 

Er .... (,:huttcrungl.:n 
dur('h Blei lh:r Nerven 

Östcncichischc 
Hundcshahncn Yl 21 18 2 I - -

Stral.knhahn-
unl<:rnchmcn 7 7 6 I -

lIaupt- und 
Nchcnhahncn 
1111 I'mathctrich 

, 
2 I 1 -

P"st- und 
T ckgraphcn-
vt:rlvaltung J -' I I I 

Summe 1982 34 33 25 5 I I I 

Aus dem Bereich der Verkehrsunternehmen in der Sehiffahrt LInd in der Luftfahrt sowie von den 
Seilhahnhetriehen sind im Berichtsjahr keine iirztliehen Anzeigen üher Rerufskrankheiten eingetroffen. 

18 

III-22 der Beilagen XVI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 19 von 59

www.parlament.gv.at



3.4 Gesundheitliche Eignung von Arbeitnehmern für bestimmte Tätigkeiten 

Im Jahr 1982 gingen dem ärztlichen Dienst beim Verkehrs-Arbeitsinspektorat insgesamt 3.507 
Befundausfertigungen über ärztliche Untersuchungen von Arbeitnehmern zu , die auf Grund der Verordnung 
über die gesundheitliche Eignung von Arbeitnehmern für bestimmte Tätigkeiten bzw. auf Grund der 
Strahlenschutzverordnung von den hiezu ermächtigten Ärzten durchgeführt worden sind. 

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Anzahl der im Berichtsjahr untersuchten Arbeitnehmer, 
aufgeschlüsselt nach der Art der jeweiligen gesundheitsschädlichen Einwirkung, derzufolge die 
Untersuchungen durchgeführt werden mußten: 

Chemisch-toxische Arbeitsstoffe ........ . 
Lärm ........ ............ ... . 
Ionisierende Strahlen bei nichtmedizinischer Anwendung 

3.122 
337 
48 

Die Zahl der untersuchten Arbeitnehmer vertei lt sich dabei auf die nachstehend angeführten Verkehrszweige 
im Wirkungskreis des Verkehrs-Arbeitsinspektorates wie folgt: 

Eisenbahnen ........... . 
Post- und Telegraphenverwaltung 
Schiffahrt . ... .. ... .. .. . 
Luftfahrt ............. . 

1.532 
1.892 

6 
77 

Für Tätigkeiten, deren Ausübung mit besonderen physischen Belastungen unter erschwerenden 
Bedingungen verbunden ist, dürfen auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen nur Arbeitnehmer 
herangezogen werden, deren Gesundheitszustand eine derartige Beschäftigung zuläßt. Im Vordergrund 
stehen dabei der Umgang mit Blei, Benzol und anderen chemisch-toxischen Stoffen und die Lärmbelastung. 

Im Bereich der Eisenbahnen handelt es sich vornehmlich um Bedienstete der Werkstätten, um 
Brückenschlosser und mit Anstricharbeiten Beschäftigte. Bei der Post- und Telegraphenverwaltung sind es 
hauptsächlich Bedienstete des Postauto- und des Fernmeldedienstes. Darüber hinaus werden jedoch über 
Anordnung des Verkehrs-Arbeitsinspektorates auch Bedienstete erfaßt, die Arbeiten auf Antennenmasten 
und an Mikrofilmlesegeräten verrichten. Auf freiwilliger Basis werden im Bereich der Post- und 
Telegraphenverwaltung dazu noch Bedienstete augenärztlich untersucht, die an Bildschirmgeräten arbeiten 
und damit vergleichbaren physischen bzw. psychischen Belastungen ausgesetzt sind. 

Im Berichtsjahr wurden dem ärzt lichen Dienst beim Verkehrs-Arbeitsinspektorat insgesamt 87 
Befundausfertigungen über durchgeführte ärztliche Untersuchungen, betreffend die Eignung von 
Bediensteten für das Besteigen von Antennenmasten, übermittelt. Darüber hinaus wurden im Berichtsjahr 
insgesamt 158 Bedienstete hinsichtlich ihrer Eignung für Arbeiten an Mikrofilmlesegeräten bzw. 
Bildschirmgeräten augenärztlich untersucht. 

3.5 Beanstandungen 

Im Berichtsjahr mußten Verkehrs-Arbeitsinspektoren in insgesamt 6.525 Fällen Übertretungen von 
Arbeitnehmerschutzvorschriften feststellen oder Vorkehrungen zur Verbesserung des Schutzes des Lebens 
und der Gesundheit der Arbeitnehmer ergänzend verfügen. Diese Maßnahmen haben vorwiegend den 
t.~chnischen oder arbeitshygienischen Arbeitnehmerschutz betroffen. Lediglich in 30 Fällen wurden 
Ubertretungen von Vorschriften des Verwendungsschutzes beanstandet. 

Größere Aussagekraft im Hinblick auf die Einhaltung der zum Schutz der Arbeitnehmer erlassenen 
Vorschriften und behördlichen Verfügungen besitzt die Zahl der im Durchschnitt je Inspektion erfolgten 
Beanstandungen . Lag diese fiktive DurchschnittszahI 1981 noch bei 1,85 Beanstandungen je Inspektion, so 
betrug sie im Berichtsjahr nur mehr 1,5 1, obwohl die Tätigkeit der Verkehrs-Arbeitsinspektoren andererseits 
qualitativ ständig weiter entwickelt und gesteigert worden ist. Dies gibt einen aussagekräftigen Hinweis auf 
die Fortschritte und Verbesserungen, die auf den Gebieten des Arbeitnehmerschutzes im gesamten 
Wirkungskreis des Verkehrs-Arbeitsinspektorates erreicht werden konnten. 

Nähere Angaben über die Art und die jeweilige Anzahl der im Berichtsjahr erfolgten Beanstand ungen, 
aufgeschlüsselt nach den Verkehrsunternehmen, können der Tabelle 6.2 im Abschnitt 6 dieses Berichtes 
entnommen werden. Auffällig ist hiebei vor allem die Tatsache des Rückganges der Zahl jener 
Beanstandungen, die direkt oder indirekt auf mangelnde Instandhaltungsmaßnahmen zurückgeführt werden 
müssen . Nimmt man als Maß dieses Rückganges die in den Spalten 3 bis 7 der Tabelle 6.2 angeführten 
Summen der erfolgten Beanstandungen, so zeigt sich gegenüber den zugehörigen Vergleichszahlen des Jahres 
1981 durchschnittlich ein Rückgang um etwa 40 %. Auch dies ist ein Beweis für die erreichten Verbesserungen 
bei Betriebsstätten, Arbeitsplätzen und Arbeitsbedingungen. 
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3.6 Maßnahmen zur Verhütung mn Unfällen und Berufskrankheiten 

Hinsil:htlil:h der Maßnahmen grundsiitzlil:her Art. die im Berichtsjahr zur Verhütung von Unfiillen und 
Berufskrankheiten getroffen worden sind. darf auf die Ausführungen im Absl:hnitt 2.1 verwiesen werden. 

Wesentlich sind ab..:r aUl:h di..: aus d..:r Analys..: von Unfalkr..:ignissen sowie aus der kritisl:hen 
Beurteilung \'on Arbeits\ orgiing..:n. Arb..:itsplii lien. Betriebsmitteln und Arbeitsstoffen gewonnenen 
Erfahrungen und Erkenntnisse. die vielfiiltige Ansatzpunkt..: für versl:hiedenartigste Maßnahmen zur 
Verbesserung des Schutzes des Lehens und der Gesundheit der Arheitnehmer in den Betrieben sowie zur 
Erhöhung der Sil:herheit heim Umgang mit Betriehsmitteln hieten. 

Im B..:ril:htsjahr wurden eine Reihe derartig..:r Maßnahmen. meist im Rahmen der Beratungstiitigkeit der 
Verk..:hrs-Arheitsinspektoren. entweder in Form von mündlichen Vorschlügen odn als sl:hriftliche Auftrüge 
an die zustiindigen Leiter b/w. Dienstvorgeset/ten in den Betriehen weitergegeben. An dieser Stelle kann nur 
kur7 auf einige wenige di..:ser Einz..:lmaßnahm..:n hingewiesen werden; etwa: 

Vorschreihung spezieller Schull- und Sicherheitseinrichtungen für die Bediensteten. die Arheiten an der 
Retlektorantenne der Erd..:funkstdk der Post- und Telegraph..:nverwaltung verril:hten müss..:n (si..:h..: 
Bildteil). Empf'chlungen für die ergonomIsch und sicherheitstedll1isch richtige Gestaltung von 
Postamtssl:haltern. Unterstüllung hei der Einführung von nüssiggashetriehenen Ikizstrahkrn zur 
Beheizung von Kahelschii..:hten und Spkißgruhen im Fernmekkhaudienst (siehe Bildteill. Empfehlungen zur 
Verhesserung der Arheitssltuation für das Kahin..:npersonal in der Luftfahrt. Koordination von 
Brands..:hutnnaLlnahmen im Bereich des Flughafens Wien-Schw..:chat. Empfehlungen zur Verbesserung von 
Lagermöglichkeiten für hrennhare Flüssigkeiten. Vorschreihungen lur Anbringung g..:..:ignder Wartungs­
und Arh..:itshühnen SO\\ ie \ on Podesten und Ühertritten hei F örd..:ranlag..:n in Großpostümtern und 
Beratung hei der Gestaltung von Behindert..:n-Arheitspliit7en und entsprechend..:n Sanitiireinrichtungen. 

Im Bereich der Österreichisch..:n Bundeshahnen sind als di..:she/ügliche \1aßnahmen im Berichtsjahr 
h..:norzuhehen: 

Bei der Durchführung von Oherbauarheiten auf freier Strel:ke war es ühlich. daß der mit der 
Arheitsrotte durch Funk in Verhindung stehende Sicherungsposten die Zugmeldung d..:s vorhergehenden 
letzten Bahnhofes quittierte und damit die Ahfahrt des Zuges ermöglichte. hevor er die Benal:hrichtigung der 
Arheitsrotte mittels Funk durchführte. Kam in der Folge diese Funkverhindung zur Rotte aus irgendeinem 
Grunde nil:ht zustande. so hlieh diese unb..:nal:hril:htigl. obwohl die Ahfahrt des Zuges nicht mehr hiitte 
verhindert werden können. Vom Verkehrs-Arheitsinspektorat wurde die Herausgahe einer Dienstanweisung 
\' eranlaßt. durch die sichergestellt ist. daß nunmehr die Quittierung der Zugmddung erst nal:h Durchführung 
der Verstiindigung der Rotte erfolgen darf. 

Reste von Thermitsdmeißportionen. wie sie zum Beispiel h..:im Sl:himenschweißen anfallen. können mit 
Wasser explosionsartig reagieren. Es wurde heobal:htet. daß Arheitnehmer in Unkenntnis dieser Tatsach..: 
glühende Reste von Thermitschw..:ißpulv..:r mit Wassn löschten. Di..: unsa..:hg..:müf.k Vorgangsw..:is..: wurd..: 
ahgestellt und eine ausreichende Information der Arh..:itnehmer angeordnet. 

Üher Anregung des Verkehrs-Arheitsinsp..:ktorat..:s wurden spe/i..:lk Sanitiir-Containn g,,:sl:haffCn. di..: 
na..:h und nach hei allen Bau/ügen ..:ingehaut w..:rden. Damit können di..: Schwierigk..:iten. die hinsil:htlich der 
Err..:i..:hhark..:it \on Sanitür..:inri..:htungen h..:i G\cishalllügen h..:stand..:n hahen. für di..: h..:i di..:sen Bau/ügen 
eingesetzten Bediensteten /i..:lführend bes..:itigt werden. 

Weikr..: Maßnahmen zur Vnhütung von Unfiilkn und B..:rufskrankheiten waren im Berichtsjahr im 
Ikreich dn ÖSkrreichischen Bundesbahnen: die Erfassung und meßtechnis..:he Üherprüfung der 
Lirmarheitsplütz..: im Bereich der Ilauptwerkstiitten in Zusamm..:narh..:it mit dem Unfallverhütungsdienst 
der Allgemeinen U nfallversi..:herungsanstalt. die Durl:hführung von vorheugenden Stauhmessung..:n im 
Bereich \ nschiedeller Werkstii tten mit Unterst ützung der Österreich ischen Stauh-( Silikose- )Bekiimpfungs­
stelle und die Untersuchung einer Reih..: von Arheitsstoffen. vor allem \on Anstrichmittcln im Bcr..:ich d..:r 
K raftfahrhetriehc der Österreichischen Bundeshahnen. hinsichtlich möglichn gesundheitsschiidlich..:r 
Finwirkung..:n. 

Im B..:r..:ich von Städtischen V..:rkehrshetrieben. vor allem h..:i StraBenbahnen. wurden ebenfalls eine 
Reihe von MaBnahmen zur V..:rh..:ss..:rung der Arheitssituation in d..:n Werkstiitt..:n g..:troffCn. Bei d..:n Grazer 
Stadtwnkm. V..:rk..:hrsbetrieh..:. wurde die Ausrüstung ~iimtlichn Autohusse mit Anschlußstücken für eine 
externe lkfüllung der Drucklufthehiilter d..:r Bremssystem..: mit Drul:kluft veranlar.lt. wodur..:h das 
Laufenlassen der Motoren im Garag..:nhereich zum ZW":l:k..: des Antriehs des fahr/eugeig..:nen Kompressors 
entfallen kann. 

Zu den Maßnahmen zur Verhütung von Unfiillen und Berufskrankheiten müssen vor allem auch die bei 
den vers..:hi..:den..:n Untern..:hm..:n im Wirkungskr..:is des Verk..:hrs-Arh..:itsinspdtorates unternommen..:n 
großen Anstrengungen zur zielführ..:nden I nformation der Arbeitnehmer üher Gefahrenq uellen und richtiges 
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Für die sichere Durchführung von Revisionsarbeiten 
in den Tragwerken der Reflektorantennen der 
Erdefunkstelle der Post- und Telegraphenverwaltung 
wurden vom Verkehrs-Arbeitsinspektorat spezielle 
Schutz- und Sicherungsausrüstungen, wie z. B. 
Spezialschutzhelme, besondere Arbeitsoveralls, Si­
cherheitsgeschirre, Seil kürzer, vorgeschrieben. Das 
Bild zeigt die Situation an der Hauptantenne der 
Erdefunkstelle Aflenz. 
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.. ... • 

Revisionsarbeiten an hochgelegenen 
Anlageteilen erfordern besondere 
technische Einrichtungen und Sicher­
heitsmaßnahmen. Die Gegenüberstel­
lung von Ausführungen von Revi­
sionsfahrzeugen zeigt den technologi­
schen Fortschritt, der diesbezüglich in 
den letzten Jahrzehnten erzielt werden 
konnte und der einen entscheidenden 
Beitrag zu dem auch auf diesem 
Gebiet zu verzeichnenden Rückgang 
der Zahl der Unfälle darstellt. 
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Auch für Revisionsarbeiten an Eisen­
bahnbrücken werden modernste Ge­
räte eingesetzt, die optimale Sicherheit 
bieten und die Durchführung der 
Arbeiten wesentlich erleichtern. 
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talt der os 

Info,,",,;on - "nd MeckbI;ttec ecg'nzon d;e Bemüh"ngen dec A'be;'nehmec_ '~h",zo,gane ;m Be"';ch dec Po,,_ "nd Telegcaphen,ecwal'"ng "nd dec 
O"ene;ch;"'hen B"nde,ba hnen. Im Bec;ch "jah, heca "'gegebene I nf o'ma ho

n

, _ 
bI;ttec behandelten z. B. d;e Whk"'mke;, 'On Skheche;',g",en ;n Kcaf'fahezcn_ gen "nd da, P,oblem " Alkohol am A'be;"PI"z" 

Auf Schiffen muß der VOr­
handene Raum ra LionelJst 
genutzt werden. Notwendi_ 
ge Verkehrsbereiche dürfen 
nicht durch auskragende 
oder vorspringende Anla­
gen teile oder Armaturen ein­
geengt werden. Derartige 
EinriChtungen müssen Ver­
senkt oder in geeigneten 
Nischen Untergebracht Wer-
den , z. B. die Lenzpumpen_ 
lInd LösChwasseranschluß_ 
stücke auf dem Motorschiff 
" Greifenstein" des BlIndes_ 
slrombauamtes. 

Zerstöre es 
nicht durch 
Alkohol 
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Verhalten bei der Durchführung bestimmter Arbeiten gezählt werden. Besondere Breitenwirkung wird dabei 
durch periodische Veröffentlichung von Hinweisen und Informationen auf dem Gebiete des 
Arbeitnehmerschutzes in den regelmäßig erscheinenden betriebsinternen Informationsblättern, Nachrich­
tenblättern etc. erreicht. Stellvertretend für mehrere Informationsschriften seien hier besonders das 
Nachrichtenblatt der Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen , das Informationsblatt der 
Betriebsdirektion der Österreichischen Bundesbahnen sowie die Postrundschau und die entsprechenden 
Publikationen der Unfallverhütungsdienste der Sozialversicherungsträger erwähnt. Durch Information und 
Aufklärung ist auch eine prophylaktische Bekämpfungjener Unfälle möglich, die sich nicht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit betrieblichen Tätigkeiten bzw. unabhängig vom Betrieb vor allem auf dem Weg zur oder 
von der Arbeitsstelle ereignen. Es darfin diesem Zusammenhang nochmals auf den Rückgang der Zahl dieser 
Unfälle im Wirkungskreis des Verkehrs-Arbeitsinspektorates im Berichtsjahr verwiesen werden. 
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4 Zusammenstellung der gesetzlichen Vorschriften, 
internationalen Cbereinkommen und Richtlinien, die für den Verkehrs-Arbeitsinspektionsdienst von Bedeutung 

sind, nach dem Stand \om I. Jänner 1983 

V erk eh rs-A rhei tsi n s pe k ti on 

Bundesgesetz vom 20. Mai 1952. B('BI. Nr. 99. üher die Verkehrs-Arheitsinspektion (Verkehrs-
Arheitsinspektionsgesetz Verkehrs-Arh[G). in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. SO 1957. 
2.\4 1972 und 17419XI (SeeschitTahrtsgese17). 

Bundesgesetz \Dm 5. Feher 1974. BGBI. Nr. 143. üher die Arheitsinspektion (Arbeitsinspektionsgesetz 
1974 Arh[G [974). 

Verordnung vom IX. Mai 1950. BGBI. Nr. 80. üher die Aufsichtshezirke der Arheitsinspektion. in der 
h\ssung der Verordnungen BGBI. ~r. 56 1954.256 1954. 107 1956 und 422 IlJ70. 

Bundesgesel! \ om 23. \1är7 1977. BG BI. N r. 164. üher den SchUl! des Lehens und der Gesundheit der in 
Dienshtellen des Bunde~ heschäftigten Bediensteten (Bundeshediensteten-Schullgesell BSG). in der 
Fassung des Bundes\erfassungsgesel!es \0111 2. Juni 1977. BGBI. Nr. 323. 

Bundesgesetl vom 11. April In5. BGBI. Nr. 259. üher den Bergbau und über die Änderung der 
Gewerbeordnung 1973 (Berggesetz 1975). in der I'assung der Bundesgesetze BG BI. N r. 124/1978 und 
520 19X2. 

Bundesgesel! vom 2. Juni 194X. BGBI. Nr. 140. betreffend die Grundsiitze für die Regelung des 
Arheihrechtes in der Land- und Fllrstwirtschaft (Landarheitsgesetzl. in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBI ~r. 279 1957. 92 1959. 241 1%0. lJ7 1%1. 10 1%2. 194 1964. 23X 1965. 265 1967. 2X3 196X. 
463 1%'). 23lJ 1971. 31X 1971. 333 1971. 457 1974. 7X2 IlJ74. 360 1975. 392.llJ76. 342 Inx. 5191nX. 
449 19XO und 355 19X I sowie der K undmachung BGBI. Nr. 47; 1971J. und die hielLl erlassenen 
Landa rheitsordnungen. 

Bundeswrfassungsgeset7 \om 2. Juni 194X. BG BI. N r. 139. hetreffend die Zuständigkei t des Bundes auf 
dem Gehiete des Arheiterrechtes sowie des Arbeiter- und Angestelltenschutzes und der Berufsvertretung. 

Bundesgesetz \ om 10 Juli 1963. BG BI. N r. 204. üher militärische Sperrgebiete. 

Technischer und arbeitshygienischer Arbeitnehmerschutl 

Anstreicher-. Lackierer- und :v1alerarheiten 

Vewrdnung \om X. Miirz 1923. BGBI. Nr. IX6. \\omit Vorschriften J:llm Schutze des Lehens und der 
Gesundheit der in ge\\t?rhlichen Betrieben mit Anstreieher-. Lackierer- und Malerarheiten beschäftigten 
Personen erlassen werden. in der Fassung der Verordungen BGB!. Nr. 39/1974 und 6lJ6;1976. 

ArbeitnehmCI"schutzgesetz 

Bundesgesetz \om 3(). Mai IlJ72. BGBI. Nr. 234. über den SchUl! des Lebens. der Gesundheit und der 
Sittlichkeit der Arheitnehmer (Arbeitnehmerschutzgesetzl. in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 144 1974 . .l54 19XI und 544 Il)X2 ' ). 

Durchführungsvorsehriften zum Arheitnehmerschutzgesetz 

Vel"lHdnung vom lJ. Feher 1973. BGBI. Nr. X2. üher die Geschiiftsordnung der Arheitnehmerschutz­
kommi~sion. 

Verordnung vom :m April IlJ73. BGBI. Nr. 253. über Einrichtungen in den Iktrieben für die 
Durchführung des Arheitnehmerschutzes. 

Verordnung vom 25. Juli IlJ7.\. BGBI. NI'. SOl. üher den Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
Arheitnehmer hei Arheiten in Druckluft sowie bei Taucherarheiten (Druckluft- und Taucherarheiten­
Verordnung). 

') Inkrafttrctcn Ilim Teil mit I. April IlJX.< 
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Verordnung vom 25. Juli 1973, BGBI. Nr. 502, über die Verbindlicherklärung einer ÖNORM für 
Sicherheitsgürtel und Zubehör. 

Verordnung vom 14. Dezember 1973, BGBI. Nr. 39/ 1974, über die gesundheitliche Eignung von 
Arbeitnehmern für bestimmte Tätigkeiten. 

Verordnung vom 6. Juni 1975, BGBI. Nr. 441, über den Nachweis der Fachkenntnisse für bestimmte 
Arbeiten. 

Verordnung vom 20. Feber 1976, BGBI. Nr. 116, über die Betriebsbewilligung nach dem 
A rbei tnehmersch u tzgesetz. 

Verordnung vom 20. Feber 1976, BGBI. Nr. 117, über die Verbindlicherklärung von ÖNORMEN für 
Bolzensetzgeräte. 

Verordnung vom 29. November 1976, BGBI. Nr. 696, über Beschäftigungsverbote und -be­
schränkungen für weibliche Arbeitnehmer. 

Verordnung vom 24. Oktober 1978, BGBI. Nr. 558, über Ausstattung und Betriebsweise von 
gewerblichen Betriebsanlagen zum Betrieb von Flüssiggas-Tankstellen (Flüssiggas-Tankstellen-Verord­
nung). 

Verordnung vom 24. September 1981 , BGBI. Nr. 505, über die Verbindlicherklärung von ÖNORMEN 
über Bauvorschriften für Krane und Windwerke sowie über Betriebs- und Wartungsvorschriften für Krane. 

Verordnung vom 24. September 1981, BGBI. Nr. 506, über die Verbindlicherklärung einer ÖNORM für 
die Verwendung künstlicher Schleifkörper. 

Verordnung vom 29. Oktober 1981, BGBI. Nr. 10/ 1982, über den Nachweis der Fachkenntnisse für die 
Vorbereitung und Organisation von bestimmten Arbeiten unter elektrischer Spannung über I kV. 

A rbei tnehmersch u tzkom mission 

Verordnung vom 9. Feber 1973, BGBI. Nr. 82, über die Geschäftsordnung der Arbeitnehmerschutz­
kommission. 

Arbeitsstoffe , gesundheitsschädliche oder feuergefährliche 

Gesetz vom 25. März 1939, G BIÖ. N r. 419, über gesundheitsschädliche oder feuergefährliche 
Arbeitsstoffe. 

Arsen 

Verordnung vom 30. Jänner 1945, deutsches RG BI. I S. 31, über das Verbot der Verwendung von Arsen 
und arsenhaitigen Stoffen in Reinigungsmitteln . 

Aufzüge 

Verordnung vom 15. Juni 1943, RMinBI. S. 46, über die Einrichtung und den Betrieb von Aufzügen, in 
der Fassung der Berichtigung vom 16. August 1943, RMinBI. S. 81. 

Azetylen 

Verordnung vom 20. Dezember 1950, BGBI. Nr. 75/ 1951, über die gewerbsmäßige Lagerung und 
Zerkleinerung von Karbid und über die Erzeugung und Verwendung von Azetylen (Azetylenverordnung), in 
der Fassung der Gewerbeordnung 1973, BGBI. Nr. 50/ 1974, und der Verordnung vom 29. November 1976, 
BGBI. Nr. 696, sowie der Kundmachung vom 7. März 1958, BGBI. Nr. 70. 

Bauarbeiten 

Verordnung vom 10. November 1954, BGBI. Nr. 267, über Vorschriften zum Schutze des Lebens und 
der Gesundheit von Dienstnehmern bei Ausführung von Bauarbeiten, Bauneben- und Bauhilfsarbeiten, in 
der Fassung der Verordnungen BGBI. Nr. 501 / 1973 und 39/1974. 

Benzol 

Verordnung vom 28. März 1934, BGBI. I Nr. 205, über den Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
Arbeitnehmer in gewerblichen Betrieben, in denen Benzol, Toluol, Xylol, Trichloräthylen, Tetrachloräthan, 
Tetrachlorkohlenstoff oder Schwefelkohlenstoff erzeugt oder verwendet werden (Benzolverordnung), in der 
Fassung der Verordnungen BGBI. Nr. 39/ 1974 und 696/ 1976. 
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Be sc h ii ft i gun g s ver bot e und - be sc h r ii n k u n gen 

Verordnung vom 29. Novemher 1976, BG BI. N r. 696, über Beschüftigungsverhote und -he­
schriinkungen für weibliche Arheitnehmer. 

Anhang zum Bundesgesetz vom I. Juli 194X, BG BI. N r. 146, über die Beschüftigung von Kindern und 
Jugendlichen, in der Fassung der Verordnung vom 25. Oktoher 1954, BGBI. Nr. 25X. 

Vernrdnung vom 2. Oktoher 19XI. BGBI. Nr. 527, über die Beschiiftigungsverhote und -be­
schriinkungen für Jugendliche. 

Bel r Ich s h C\\ i 11 i gun g 

Verordnung vom 20. Feher 1976, BGBI. Nr. 116, üher die Betriehshewilligung nach dem 
A rhei Inch mersch u tzgesetz. 

Blei- und Zinkhütten 

Verordnung \om X. Miirz 1923, BGBI. Nr. IX3, \\omit Vorschriften zum SchUlze des Lebens und der 
Gesundheit der in den der Gewerheordnung unterliegenden Blei- und Zinkhülten und Zinkweißfabriken 
heschii I"l igten Personen erlassen \\ erden, in der Fassung der Verordnungen BG BI. N r. 39 1974 und 696 1976. 

B Il' i \\ ;1 ren e r 7 e u gun g 

Verordnung vom X. Miir z 1923, BG BI. N r. I X4, womi t Vorschriften zum Schutze des Lebens und der 
(jesundhell der in gewerblichen Iktriehen zur Erzeugung von ßleiverhindungen, Bkikgierungen und 
Bkiwaren heschiil'tigten Personen erlassen \\ erden, in der Fassung der Verordnungen BG BI. Nr. 39. 1974 und 
6% 197(1. 

Bnlzenselzgerüle 

Yernrdnung \om 20. Feher 1')76, BGBI. \:r. 117, üher die Verhindlicherkliirung \on ÖNORMEN für 
Bol/ensellgerii te. 

Brennhdre l'lüssigkeiten: \1lncraliil 

V ernrdn ung \l1m 7. Feher 19.10, BG BI. N r. 49, het reiTend grundsiitzliehe Bestimm ungen üher die 
Ligerung \nn hrennharen FlÜSSigkeiten In gewerhlichen Betriehsanlagen, in der Fassung der Verordnung 
\0111 J() Miirl 1966, BGBI. Nr. <;2. 

Yel"llrdnung \0111 2.1. Jiinncr I')()I. RGBI ;-";r. 12. hetreffend den Verkchr l11it Mineralölen, in der 
hl'''ung der Yerurdnung \Olll 2-1. :\ugusl 1912, RGB!. Nr. 179. 

Yef"llrdnung \om 21. \1iirl 1')7<;. BeiBI. Nr. 2-11. üher das Verwenden \on Doppelwandhehültern aus 
Slahl lur Lagerung von hrennharen l'IL'hsigkeilcn In ge\\erhlichcn Bdriehsanlagen. 

B uc h d ruc ke reia rhei le n 

Vernrdnung vom X. Mitrl 192.1, B(,BI. Nr. IX<;, wOl11it Vorschriften zum Schutze des Lehens und der 
Gesundheit der in gewerhlichen Betriehen l11it Buch- und Steindruckerei- sowie Schriftgießereiarbeiten 
heschiiftiglen Personen erlassen werden, in der Fassung der Verordnungen BGB!. Nr. .19 1974 und 696 1976. 

Bundeshed len stctcnsch u tl 

Bundesgesctl \ 0111 2.1. :"kirl 1977, BG B\. N r. 164, üher den Selllill des Lebens und der Gesundheit der in 
DiellShtcllen des Bundcs heschiil'tlgten Bedienstetcn (Bundeshedicnsteten-Schutzgesetl BSG), in der 
F;\\sung des Bundcs\erfassungsgeselles \0111 2. Juni 1977, BGB\. Nr. .12.1. 

Vel"llI"dnung \0111 IJ. Dl'Iel11her 1')77. BGB\. Nr. 6XO, hetreffend allgemeine Regelungen des 
Bundesbcdiensletenseh ulles Allgemei ne Bundeshediensteten-Sch u tzverordn ung (A BS V). 

Dampfkessel 

Artikel -IX des Bundesgesel/es \om 21. Juli 192<;. BGB\. Nr. 277, über die Vereinfachung der 
\' er\\ a Ilungsgeset/e und sonstige \1 al.\nahmen lur Entlast ung der Verwal tungsbehörden (Verwallungsentla­
stungsgesetl Y. E. G.). In der Fassung des Bundesgeset/es \Dm 21. Hnner 194X, BGB\. Nr. 55. 

Bundesgesel! vom 21. hnner 194X, BGBI. Nr. <;<;, üher die Aufhebung von Rechtsvorschriften des 
Deutschen Reiches auf dem Gehietc des DamptKesselwesens. 

Verllrdnung vom 17. Apri1194X. BGB!. Nr. XJ, betrerrcnd Dampfkessel, Dampfgefiiße, Druckbehiilter 
und Wiirmckraftmaschinen (Damplkesselvcrordnung DK V), in der Fassung der Verordnungen 8GB\. Nr. 
94 19<;7, Jl)6 1972, 3XJ 1974,626 1975,6<;7 1976, <;% 1977, 13219XI und 181i]9XI. 

Verordnung V0111 29. Sertemher 1949, BG BI. N r. 264, hetreiTend Werkstoff- und Bauvorschriften für die 
Herstellung \<ln Dampfkesseln (W. B. V.), in der Fassung der Verordnungen BGB!. Nr. 524 1973, .19 1977, 
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481/1977 und 67/1979, sowie der Kundmachung (Druckfehlerberichtigung) vom 5. April 1950, BGBI. Nr. 
103. 

Bundesgesetz vom 27. November 1980, BG BI. N r. 559, über die Begrenzung der Emission von 
Dampfl<esselanlagen (Dampfl<essel-Emissionsgesetz - DKEG). 

Verordnung vom I. September 1982, BG BI. Nr. 471, über die Begrenzung der Emission von 
Dampfl<esselanlagen (I. Durchführungsverordnung zum DKEG). 

Diens t neh me rsch u tzvero rd n u ng, A llgemei ne 

Verordnung vom 10. November 1951, BGBI. Nr. 265, über allgemeine Vorschriften zum Schutze des 
Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer (Allgemeine Dienstnehmerschutzverordnung), in der Fassung 
der Verordnungen BGBI. Nr. 32/1962, 39/ 1974, 117/ 1976 und 696/ 1976, sowie der Kundmachung vom 9. 
Feber 1965, BG BI. r. 31. 

Verordnung vom 13 . Dezember 1977, BGBI. Nr. 680, betreffend allgemeine Regelungen des 
Bundesbedienstetenschutzes - Allgemeine Bundesbediensteten-Schutzverordnung (ABSV). 

Druckgaspackungen 

Verordnung vom 19. Juli 1982 über die Lagerung von Druckgaspackungen 10 gewerblichen 
Betriebsanlagen, BGBI. Nr. 435'). 

Druckluft 

Verordnung vom 25. Juli 1973, BGBI. Nr. 501, über den Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
Arbeitnehmer bei Arbeiten in Druckluft sowie bei Taucherarbeiten (Druckluft- und Taucherarbeiten­
Verordnung). 

Durchführung des Arbeitnehmerschutzes 

Verordnung vom 30. April 1973, BG BI. Nr. 253, über Einrichtungen 10 den Betrieben für die 
Durchführung des Arbeitnehmerschutzes. 

Eisen- und Stahlhütten 

Verordnung vom 31. März 1955, BG BI. Nr. 122, über den Schutz des Lebens und der Gesundheit von 
Dienstnehmern in Eisen- und Stahlhüttenbetrieben, in der Fassung der Verordnungen BGBI. r. 39/1974 
und 696/1976. 

Elektrotechnik 

Bundesgesetz vom 17. März 1965, BGBI. Nr. 57, über Sicherheitsrnaßnahmen, Normalisierung und 
Typisierung auf dem Gebiete der Elektrotechnik (Elektrotechnikge etz). 

Bundesgesetz vom 6. Feber 1968, BGBI. Nr. 70, über elektrische Leitungsanlagen, die sich auf zwei oder 
mehrere Bundesländer er trecken (Starkstromwegegesetz 1968). 

Bundesgesetz vom 6. Feber 1968, BGBI. Nr. 71 , über elektri che Leitungsanlagen, die sich nicht aufzwei 
oder mehrere Bundesländer erstrecken. 

Durchführungsvorschriften zum Elektrotechnikgesetz 

Verordnung vom 3. Mai 1965, BGBI. Nr. 141 , über die Geschäftsführung und Organisation des 
Elektrotechnischen Beirates (I. Durchführungsverordnung zum Elektrotechnikge etz) in der Fassung der 8. 
Durchführungsverordnung zum Elektrotechnikgesetz vom 14. Mai 1979, BGBI. Nr. 254. 

Verordnung vom 4. Juni 1981, BGBI. Nr. 325, über die Normalisierung, Typisierung und Sicherheit 
elektrischer Betriebsmittel und Anlagen sowie sonstiger Anlagen im Gefährdungs- und Störungsbereich 
elektrischer Anlagen [2. Durchführungsverordnung (1981) zum Elektrotechnikgesetz]». 

Verordnung vom 10. Jänner 1966, BGBI. Nr. 5, über die statistische Erfassung von Personen unfällen 
durch elektrischen Strom sowie durch Blitzschlag. 

Fachkenntnisse 

Verordnung vom 6. Juni 1975, BGBI. Nr. 441, über den Nachweis der Fachkenntnisse für bestimmte 
Arbeiten. 

Verordnung vom 29. Oktober 1981, BGBI. Nr. 10/1982, über den Nachweis der Fachkenntnisse für die 
Vorbereitung und Organisation von bestimmten Arbeiten unter elektrischer Spannung über I kV. 

') Inkrafttreten mit I. Juli 1983 
') Inkrafttreten zum Teil am I. Juli 1984 und I. Jänner 1985 
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Flüssiggas 

Verordnung vom X. Miirz 1971, BGB!. Nr. 139, über den Schutz der Nachbarschaft und der 
Dienstnehmer beim Betrieb von Anlagen, in denen Flüssiggas gelagert, abgefüllt oder verwendet wird 
(FI üssiggas-Verordnung). 

Verordnung vom 24. Oktober 1978, 13GB!. Nr. 55X, über Ausstattung und Betriebsweise von 
gewerblichen Betriebsanlagen zum Betrieb von Flüssiggas-Tankstellen (F1üssiggas-Tankstellen-Verord­
nung). 

Garagen. Einstellpliille 

V erordn ung vom I X. November 1939, G B1Ö. N r. 1447, über Garagen und Einstellpliitze, in der Fassung 
des Erlasses vom 13. September 1944, RAB!. 1944, Teil I S. 325. 

Verordnung vom I X. Juli 1906, RGBI. Nr. 176, mit welcher Vorschriften für die Herstellung, Benützung 
und Instandhaltung von Anlagen zur Verteilung und Verwendung brennbarer Gase erlassen werden 
(Gasregulativ), in der Fassung der Verordnungen BGBI. Nr. 63 1936 und 236 1936 sowie der Kundmachung 
B(iH!. Nr. 75.1936. 

Gesundheitliche Eignung 

Verordnung vom 14. Dezemher 1973, BGBI. Nr. 39 1974, üher die gesundheitliche Eignung von 
Arheitnehmern für bestimmte Tiitigkeiten. 

Gifte: Suehtgifte 

K undmachung vom I X. September 195 I. BGBI. Nr. 235, über die Wiederverlautbarung des Gesetzes 
üher den Verkehr und üher die Gebarung mit Gift (Giftgese[z). 

Verordnung VOI11 20. Dezember 1928, BGBI. Nr. 362, üher den Verkehr und die Gebarung mit Gift 
(Gilherordnung), in der Fassung der Verordnungen BGBI. 11 Nr. 392 1934, BGBI. Nr. 177 1935, GBIÖ. 
NI'. 519.19, 13GB!. Nr. 541954, BGBI. NI'. 211'1958 und BGBI. Nr. 397!196X sowie der Kundmaehung 
BCiHI. NI'. 306 1935. 

Kundmachung vom 18. Septemher 1951. BGBI. NI'. 234. üher die Wiederverlautbarung des 
BundesgeselIes über den Verkehr und die Gebarung mit Suchtgiften (Suchtgiftgesetz), in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBI. Nr. 271:1971. 422; 1974,532:1978 und 319;1980. 

Verordn ung VOI11 15. Mai 1979, BG BI. N r. 390, über den Verkehr und die Gebarung mit Suchtgiften 
(Suchtgiftverordnung 1979), in der Fassung der Verordnung vom 16.0ktoher 1980, BGBI. Nr. 469 
(Such tgi Ihel'llrdn ungsno\ elle 1980). 

Kiilteanlagen 

Vcmrdn ung vom 21. Juli 1969. BG BI. NI'. 305, über den Schutz der Dienstnehmer und der 
Nach harschaft beim Betrieh von K;i1teanlagen (K;i1teanlagenverordnung). 

Krane. Winden, Flaschenzüge 

Verordnung vom 19. i'iovember 1965, B(iBI. Nr. 19.1966, üher die Verbindlicherkliirung von 
ÖNOR M EN für die Errichtung und Prüfung von Kranen, Winden und Flaschenzügen sowie für den Betrieb 
und die Wartung \ on KraneIl. in der Fassung der Verordnung vom 24. Septemher 198 I. BG BI. N r. 505. 

Verordnung vom 24. Septemher 1981, BG BI. Nr. 50S, üher die Verhindlicherkliirung von ÖNORM EN 
üher Ball\llrSchriften für Krane und Windwerke sowie üher Betriehs- und Wartungsvorschriften für Krane. 

M agnesi um legierungen 

V erllrdnung \ om 6. Juni 1939. G HIÖ. N r. 744, über Magnesiumlegierungen und Sicherheitsvorschriften 
für Magnesiull1legierungen. 

Maschinenschutz 

Vemrdnung vom IY .. hinner 1961. BGBI. Nr. 43, üher Maschinen, die nur mit Schutzvorrichtungen in 
den inbndischen Verkehr gehracht \\erden dürfen (Maschinen-Schutzvorrichtungsverordnung). 

Methanol 

Vemrdnung vom 6. August 1942, deutsches RGBI. 1 S. 498, über die Verwendung von Methanol in 
Laden und AnstrIchmittcln. 
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Milzbrand 

Verordnung vom I . August 1922, BGBI. Nr. 588, womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und der 
Gesundheit der Hilfsarbeiter gegen Milzbrand erlassen werden. 

Schadstoffe 

Verordnung vom 29. Juli 1981 , BGBI. Nr. 356, betreffend Konzentrationen von inhalativen 
Schadstoffen im Sinne des Art. VII Abs. 2 Z 8 des Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetzes. 

Schäd li ngs bekä mpfu ng 

Verordnung zur Ausführung der Verordnung über die Schädlingsbekämpfung mit hochgiftigen Stoffen 
vom 25. März 1931 , deutsches RGBI. I S. 83 in der Fassung der Verordnungen vom 29. November 1932, 
deutsches RGBI. I S. 539, vom 6. Mai 1936, deutsches RG BI. I S. 444 und vom 6. April 1943, deutsches RG BI. 
I S. 179, sowie der Gewerbeordnung 1973, BGBI. Nr. 50/1 974. 

Verordnung über die Verwendung von Phosphorwasserstoff zur Schädlingsbekämpfung vom 6. April 
1936, deutsches RGBI. I S. 360, in der Fassung der Verordnung vom 15. August 1936, deutsches RGBI. I 
S. 633 . 

Verordnung über den Gebrauch von Äthylenoxyd zur Schädlingsbekämpfung vom 25. August 1938, 
deutsches RGBI. I S. 1058, in der Fassung der Verordnung vom 2. Feber 1941 , deutsches RGBI. I S. 69. 

Verordnung über den Gebrauch von Tritox (Trichloracetonitril) zur Schädlingsbekämpfung vom 
2. Feber 1941 , deutsches RGB\. I S. 72. 

Schleifkörper 

Verordnung vom 23 . Jänner 1969, BGBI. Nr. 81 , über die Verbindlicherklärung von ÖNORMEN für 
Schleifkörper, in der Fassung der Verordnung vom 24. September 1981 , BGBI. Nr. 506. 

Verordnung vom 24. September 1981 , BGB\. Nr. 506, über die Verbindlicherklärung einer ÖNORM für 
die Verwend ung künstlicher Schleifkörper. 

Sicherhei tsfi I me 

Bundesgesetz vom 9. November 1966, BGB!. Nr. 264, über den gewerbsmäßigen Verkehr mit 
La ufbildfilmen (Sicherhei tsfilmgesetz). 

Verordnung vom 21. Dezember 1966, BGB!. Nr. 34/1 967, über die Voraussetzungen der Anerkennung 
als Sicherheitsfilm, das Prüfungsverfahren und die Kennzeichnung von Laufbildsicherheitsfilmen 
(Sicherheitsfilmverordnung). 

Sicherheit s gürtel 

Verordnung vom 25 . Juli 1973, BGB!. Nr. 502, über die Verbindlicherklärung einer ÖNORM für 
Sicherheitsgürtel und Zubehör. 

Sprengwesen 

Verordnung vom 19. Mai 1899, RGB!. Nr. 95, mit weIcher Anordnungen betreffend den Verkehr mit 
sprengkräftigen Zündungen erlassen werden. 

Bundesgesetz über Schieß- und Sprengmittel (Schieß- und Sprengmittelgesetz), BGB!. Nr. 196/ 1935, in 
der Fassung des Artikels I der Verordnung GBIÖ. Nr. 483/ 1938, des Gesetzes GBIÖ. Nr. 227/1939, der 
Verordnung vom 19. Jänner 1942, deutsches RGB!. I S. 37 und der Bundesgesetze BGB!. Nr. 232/1 959, 
169/ 1973,92/1 975 und 209/ 1979. 

Verordnung BGB!. Nr. 204/ 1935 zur Durchführung des I. Hauptstückes des Schieß- und 
Sprengmittelgesetzes, BGB!. Nr. 196/1 935 (Schieß- und Sprengmittelmonopo1sverordnung), in der Fassung 
der Artikel 111 und IV der Verordnung GB1Ö. Nr. 483/ 1938 und des Bundesgesetzes vom 23 . Feber 1979, 
BGB!. Nr. 209. 

Verordnung vom 7. Jänner 1954, BGBI. Nr. 77, über den Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
Dienstnehmer bei der Ausführung von Sprengarbeiten, in der Fassung der Verordnungen BG B!. Nr. 77/ 1965 
und 441 /1 975 . 

Steinbrüche 

Verordnung vom 25. Oktober 1955, BGB!. Nr. 253, über den Schutz der Dienstnehmer und der 
Nachbarschaft beim Betrieb von Steinbrüchen , Lehm-, Ton-, Sand- und Kiesgruben sowie bei 
Haldena btragungen. 
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Strahknschull 

Bundesgesetz vom 11. JUIll 1%9. 8GBI. 0ir. :':'7. über :vtaLlnahmen zum Schutl des Lehens oder der 
Ge,undheit von :vtenschen einschließlich ihrer Nachkommenschaft vor Schiiden durch ionisierende Strahlen 
(Strahlensch utzgesell). 

Verordnung vom I:'. Jiinner 197:'. BGBI. Nr. 47. üher MaLlnahmen I.um Sehull des Lehens oder der 
eie,undheit von Mell'chen eimchließlich ihrer Nachknmmenschafl vor Schiiden durch ionisierende Strahlen 
( Strahlenschutz\erordnung). 

Thnmasmehl 

Verordn ung üher die lIerstdl ung. VLTpack ung. Lagerung und Ein I'uhn on Thomasmehl vom JO. Jiinner 
19.~ I. deuhches RG BI. 1 S. 17. In der Fas-.ung der Verordnung vom JO. September 19.1 I. deutsches RG BI. 1 
S :':.:' ((i BI<> Nr. 14Jh 1')J9j und der Verordnung vom 14. Dc;emher 197-'. 8GBI. Nr . .19 1974. 

Zelluloid 

Verordnung \om 15. Juli I')():-I. RGBI. Nr. 163. hetreffend den Verkehr mit Zelluloid. Zelluloidwaren 
und Zellul'lIdahEillen. 111 der lassllng des ~ 4h Z :'0 des Schieß- und Sprengmitlelgesetzes. BGBI. 
NI'. 1% 19.15. in geltender Fa:-"ung. und der Cie"erheordnung 197-'. BeiBI. Nr. 50 1974. 

V rn~ endungsschutl 

Allgemeines Bürgerliche" CjesCl/hllL'h 

Allgemeines Bürgerliches Cieset/hllch. \01' allem Zweiter Teil. 17. und :'6. Ha uptst ück sowie Dritter Teil. 
4. I Lillptstück . 

.. \ n g e s tell t e 

BlIndc:-,gesell \ om 11. :vtal 19:'1. B(i BI. Nr. :'9:'. ühL'r den Dien.,t vertrag der Privatangestellten 
(Ange,;telltengesetZ).indcrFassungderBundesgeselleBGBI. Nr.:':'9 19J7. 174 1946.159 1947.IOilI9:':-I. 
:'5.~ 1959. :'9:' 1971. 41:-1 1975. 3')() 1976 und 107 1979 sowie der Kundmachung (Druckl'ehlerhenchtigllng) 
\om 7. Oktoher 1971. BCiBI. Nr. 411. 

\ rhei tera hfertigllng 

BlIndesgesell \ om :'J. Feber 1979. B(; BI. N r. 107. mi t dem A hfcrtigllngsansprüche für Arhei ter 
geschafkn S(l\\ ie das Ange:-,telltcngesell. das (illtsangestelltengeset/. das Vertragshedienstetengeset711nd das 
Ilh'l!\ en/- fntgeltsicherung,gesetl geiindert \\ erden (Arheiter-A hfcrtigungsgeset;J . 

.\rheits\erfassung 

Bundesgesetz vom 14. DC/emher 197J. BGBI. Nr. :.:. 1974. hctrclTcnd die Arheitsverfassung 
(.\rheitS\erfassungsgcsetl .\rhV(;). In der Fassung der Bunde,geselle BGBI. Nr. 360 1975. 387 1976. 
:'19 1975 .. \:'4 1981. 4S 19S:' und 199 19S:") s,mie der Kundmachung \0111:'. Feher 1979. BCi81. Nr. 47. 

])urchl'ührungs\orschril'ten lum Arhelts\erfassungsgesctl 

V erllrdn ung \ UI11 :.:.. :vt ai 1974. ßG BI. N r. J 19. üher die Vorherei tung und Durchführung der Wahl/um 
Iktnehsr;ll. Zentralhctnehsrat und Jugend\crtrauensrat sO\\ie die Bestellung und Tiitigkeit vnn 
Wahlkol11missionen und Wahl/.eugen (lktriehsrats-Wahlordnung 1974 BRWO 1974). 

Verordnung \um :'4. Juni 1974. BGBI. NI'. 354. mit der die (ieschiiftsführung der finigllngsümter. des 
()herelnlgllll!!Samtes ulld der Sch lichtungsstcllen geregelt \\ i rd (finigllngsamts-GeschüftSl)rdnllng 1974 
FA-Cieu 1')74). in der hssung der Verordnung \0111 :'7. Oktoher 1975. HG81. Nr. 561. 

VL'rordnllng vum :'4. Juni 1')74. 8GBI. NI' .. \55. üher die (ieschiiftsführung der Betriehs(Gruppen-. 
Bctneh,haupt hersammlung. des Bctrieh,r;\tes. des Betriehsausschusses. der Hetriehsrüte\ersaml11lung. de, 
Zentralhetriehsrates. der Jllgend\ersall1mlung und des JlIgend\ertrauensrates (ßetriehsrats-Geschiiftsord­
nung 1974 HRGO 1974). In der F;\ssung der Klindmachling \um 3. Juli 1975. BGBI. Nr . .1:-11 
( [)ruc k I'chlcrherichtigung) . 

. \ r h e i h lei t 

BundcsgesetL \Um 11. De/emher 1969. BCiBI. Nr. 461. üher die Regelung der Arheitszeit 
(Arheits/eitgesell). ill der Fassung der BUl1desgeset/e B(iBI. Nr. :'38 1971. :. 1975 und .154 1981. 

') lnKrafllrctcn mit I. Mür; IlJX.l 
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Bundesgesetz vom 11. Dezember 1969, BGB!. Nr. 462, mit dem Arbeitszeitvorschriften abgeändert und 
ergänzt werden. 

Verordnung vom 10. Dezember 1974, BGB!. Nr. 799, mit der die Wochendienstzeit bestimmter 
Bedienstetengruppen im Bundesdienst verlängert wird. 

Verordnung vom 12. August 1975, BGB!. Nr. 461, über da Fahrtenbuch (Fahrtenbuchverordnung -
FahrtbV). 

Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten 
Fahrpersonals (A ETR), BG B!. Nr. 518/1975. 

Verordnung vom 22. Dezember 1981, BGB!. Nr. 17, mit der die Wochendienstzeit bestimmter 
Bedienstetengruppen im Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung verlängert wird. 

Betriebsräte 

siehe Arbeitsverfassungsgesetz und Durchführungsvorschriften. 

En tgel t fortza hl u ng 

Bundesgesetz vom 26. Juni 1974, BGB!. Nr. 399, über die Fortzahlung des Entgelts bei 
Arbeitsverhinderung durch Krankheit (Unglücksfall), Arbeitsunfall oder Berufskrankheit (Entgeltfortzah­
lungsgesetz - EFZG), in der Fassung der Bundesgesetze BGB!. Nr. 775/ 1974 (31. Novelle zum ASVG), BGB!. 
Nr. 621 / 1977, 664/1978 und 596/ 1981'). 

Gewerbeordnung 

Bundesgesetz vom 29. November 1973, BGB!. Nr. 50/1974, mit dem Vorschriften über die Ausübung 
von Gewerben erlassen werden (Gewerbeordnung 1973 GewO 1973), in der Fassung der Bundesgesetze 
BGB!. Nr. 259/ 1975,253/ 1976,233/1978, 486/ 1981 ,6 19/198 1 und 630/ 1982 sowie des Dorotheumsgesetzes, 
BGB!. Nr. 66/ 1979 und des Genossenschaftsverschmelzungsgesetzes, BGB!. Nr. 223/1980 und der 
Kundmachungen BGB!. Nr. 379/1978, 131 / 1981 und 577/1982. 

1 n va I idenei ns tell u ng 

Bundesgesetz vom 11. Dezember 1969, BGB!. Nr. 22/1970, über die Einstellung und Beschäftigung 
[nvalider (Invalideneinstellungsgesetz 1969), in der Fassung der Bundesgesetze BG B!. Nr. 329/1973, 
399/ 1974,96/1975, 111 /1979 und 360/1982 2

). 

Kinder- und Jugendschutz 

Bundesgesetz vom I. Juli 1948, BGB!. Nr. 146, über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen , in 
der Fassung der Bundesgesetze BGB!. Nr. 45/ 1952, 70/ 1955, 113/ 1962,462/1969, 331 / 1973 390/ 1976, 
110/ 1979 und 229/ 1982, sowie des §380 Abs. I der Gewerbeordnung 1973 und des Abschnittes" des 
Anhanges, in der Fassung der Verordnung vom 25. Oktober 1954, BGB!. Nr. 258. 

Verordnung vom 2. Oktober 1981, BG B!. N r. 527, über die Beschäftigungsverbote und -be­
schränkungen für Jugendliche. 

Kollektivvertrag swesen, Minde s tlohntarife und Betriebsvereinba rungen 

siehe Arbeitsverfassungsgesetz. 

Mutterschutz 

Kundmachung vom 17. April 1979, BGB!. Nr. 221, mit der das Bundesgesetz über den Mutterschutz 
(M utterschutzgesetz) wiederverlautbart wird, in der Fassung der Kundmachungen BGB!. Nr. 409/ 1980 und 
577 / 1980 (Druckfehlerberichtigung). 

Nachtarbeit der Frauen 

Bundesgesetz vom 25. Juni 1969, BGB!. Nr. 237, über die Nachtarbeit der Frauen, in der Fassung des 
Bundesgesetzes vom 30. Mai 1972, BGB!. Nr. 235. 

ach tsch ich t- Sch we ra rbe i ter 

Bundesgesetz vom 2. Juli 1981, BG B!. Nr. 354, über Schutzmaßnahmen für Nachtschicht­
Schwerarbeiter durch Änderung des Urlaubsgesetzes, des Arbeitszeitgesetzes, des Arbeitnehmerschutzge-

') Außerkrafttreten zum Teil mit 31. Dezember 1983 
') Inkrafttreten zum Teil mit I. Juni 1985 
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setzes und des Arbeitsverfassungsgesetzes sowie durch Maßnahmen zur Sicherung der gesetzlichen 
Abfertigung. der Gesundheitsvorsorge und Einführung eines Sonderruhegeldes (Nachtschicht-Schwer­
arbeitsgesetz NSchG)'). in der Fassung des Bundesgesetzes vom 20. Ok tober 19S2. BG BI. Nr. 544. 

Verordnung vom 29. Juli 1981. 8G8!. Nr. 356. betreffend Konzentrationen von inhalativen 
Schadstoffen im Sinne des Art. VII Abs. 2 Z S des Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetzes. 

Priva t- Kraft wagenfüh rer 

Bundesgesetz vom 20. De/ember 1928. 8GB!. Nr. 359. über die Regelung des Dienstverhiiltnisses der 
Privatkraftwagenführer (Privat-Kraftwagenführergesetz). in der Fassung der Bundesgesetze 13GB!. Nr. 
174/1946. 313; 1964 und 390/1976. 

Sonn- und Feicrtagsruhe 

Kundmach ung vom I S. Juni 1957. BG B!. N r. 153. über die Wiederverlautbarung des 
Feiertagsruhegesetzes. in der Fassung des Bundesgesetzes \0111 2S. Juni 1967. BGB!. Nr. 264 (von der 
Strafsanktion des ~ 376 Z 47 der Ge\\O 1973 miwmfaßt). 

Tc i 11 ei t be s c h ii ft i gun g 

Bundesgesetz vom :I. Juli 1975. BCiB!. ~r. 41S. über die Einbeziehung \on teilzeitbeschiiftigten 
Arbeitnehmern in das Angestelltengesell und in das Gutsangestelltengesell. 

U rla u b 

Bundesgesetz vom 7. Juli 1976. BG BI. N r. 390. betreffend die Vereinheitlichung des lJ rIau bsrech tes und 
die Einführung einer Ptlegel·reistellung. in der Fassung des BundesgeselIes vom 2. Juli 19SI. 8GB!. Nr. :154. 

BundesgesL'l1 \ om 11 Mai 1921. BG BI. N r. 292. über den Dienstvertrag der Privatangestellten 
(Angestelltengesell). in der Fassung der BUlllksgeselle BGBI. Nr. 229 1937. 174 1946. 159 1947. lOS 1958. 
25:1 1959.292 1971. 41S 1975. :l9() 1976 und 107 1979 sowie der Kundmachung (Druckfehlerberichtigung) 
\0111 7. Oktober 1971. BGBI. ~r. 411. 

Sonstige Vorschriften 

A rbel terka mmern 

Byndesgesetz VOI11 19. Mai 1954. BGBI. Nr. 105. über die Kal11mern für Arbeiter und Angestellte und 
den Osterreichischen Arheiterkammertag (Arbeiterkammergesetz AKG). in der Fassung der 
Bundesgesetle BGBI. Nr. 89 1960.236 1965.25 1969.5 1971. 3S0 197\ 622 1977.519 1978.551 1979 und 
202. 19S2 sowie der Kundmach ungen BG BI. N r. 47. 1979 und 482. 1979. 

Aus Li n der h es c h ü f t i gun g 

Bundesgesell \0111 20. M ür I 1975. BG BI. N r. 21 S. 111 i t dem die Ikschiiftigung von A usliindern geregelt 
wird (AuslünderbesehiiftigungsgesetL AusIBG). 

Berufsausbildung 

Bundesgesctl \'om 26. Mitrl 1969. BG81. NI'. 142. über die Berufsausbildung von Lehrlingen 
(Berufsausbild ungsgesel!). in der Fassung der Bundesgesetze BCi BI. N r. 22 1974 (Arbeits\ erfassungsgesell). 
:199 1974 (Entgeltforllahlungsgesell). 475 1974 und 232 1978. 

Durchfiihrungs\orschriften IUI11 8erufsaushildungsgeseu 

Verordnung VOI11 14. Mai 1975. BGBI. Nr. 268. mit der die Lehrberufsliste erlassen wird. in der Fassung 
der Verordnungen BGBI. Nr. 262 19S0. 27S 19S1 und ISI '1982. 

Vefl1rdnungen. mit denen Ausbildungs\orschrii'ten für Lehrberufe erlassen und geändert wurden: 
BGBI. Nr. 190 1971. BGBI. Nr. 7.1. 74. 75. 116. 171. 299. :100.430.4:11. 4:12 1972. 8GBI. Nr. 276.491. 
492 197:1, BGBI. Nr. 171. 696 1974. BGBI. Nr. :147.497.547.59:1 1975. BGBI. Nr. 95.140.510.53:1 1976. 
BG81. Nr. 6S. 25:1 1977. BCjBI. Nr.:l5 1978. BGBI. Nr. 291 1979. BGBI. NI'. 15.277. :lS6. 387 1980. 8GBI. 
Nr. 37. 305 19SI. BGBI. Nr. ISI. 244. 57X 19S2 sowie die Kundmachung 13GB!. Nr. 142 1973 
(Druck fehlerherichtigung). 

') Aul.lerkrafttn:ten IUIll Teil ( .. \rll"el V) alll I. April 19~n auf Grund HGHI. Nr. '\44 19S2. 
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Binnenschiffahrt 

Verordnung verlautbart am 16. April 1936, BGBI. Nr. 120, betreffend die Zulassung von SchiiTen der 
Binnenschiffahrt lllm Verkehre (Schiffspatentverordnung), in der Fassung der Verordnungen BGBI. Nr. 
50, I Y4X und YO; 1971'). 

Konvention über die Regelung der Schiffahrt auf der Donau, kundgemacht im BGBI. Nr. 40 1960. 
Bundesgesetz vom 17. Feber 1971. BGBI. Nr. YI. über die Regelung der Sehiffahrt 

(Schiffahrtspolizeigesetz SchPG), in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 65.1976 und 103 197Y. 
Verordnung vom 10. Mai 1971, BG BI. Nr. 25Y, betreffend eine Wasserstralkn- Verkehrsordnung, in der 

Fassung der Verordnungen BGBI. Nr. 411 '1971. 198 1974,476 1976 und 162 IY7Y. 
Verordnung vom 10. Mai 197 I. BGBI. Nr. 260. betreffend die Beförderung gefiihrlicher Güter und den 

Betrieb auf Wasserfahrzeugen (Schiffahrtsbetriebsordnung). 
Bundesgesetz vom 22. November I yn. BG BI. N r. 12; 1973, betreffend SchitTahrtsanlagen sowie sonstige 

Anlagen und Arbeiten an Wasserst raBen (SchiITahrtsanlagengesell). in der Fassung des Bundesgeset/es 
BGBI. Nr. 534 197X. 

Verordnung vom 5. Feber 1973. BG BI. N r. X7. betreffend SchiiTahrtsanlagen sowie sonstige Anlagen 
und Arbeiten an Wasserstraßen (Schiffahrtsanlagen-Verordnung). in der Fassung der Verordnung BGBI. 
N r. 46X 1973. 

Verordnung vom 14. Miirl 197Y. BGBI. Nr. 163. über eine SchilTahrts-Verkehrsordnung für Seen und 
Flüsse (Seen- und Fluß-Verkehrsordnung). 

Eisenbahn 

Bundesgesetz vom 13. Feher IY57. BGBI. Nr. 60. üher das Eisenhahnwesen (Eisenbahngesetz 1957). in 
der Fassung der Bundesgeselle BGBI. Nr. 113 1963, 20 1970.274.1971 (Verkehrsrechl-Anpassungsgesell 
IY7I) und 305/lY76 sowie der Kundmachung vom 14. Juli IY75. BGBI. Nr. 422. 

Verordnung vom 2. Septemher I Y57, BG BI. N r. 214. üher die Straßenbahnen (Stralknbahl1\erordnung 
I (57). 

Verordnung vom 21. Dezemher 1%0. BGBI. Nr. 2;IY61, üher die Sicherung und Benützung 
schienenglcicher Eisenbahnühergünge (Eisenhahn-Krell/ungsverordnung 19(1), in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 288 1964. 

Verordnung vom 28. Juli 1961. BG BI. N r. 214. hetreff"cnd den Nachweis der Befugnis lur selbstiindigen 
Führung und Wartung von Elcktrotriehfahrzeugen (Elcktro-Triehl~lhrleugführer-Verordnung). 

Ahkommen Iwischen der Repuhlik Österreich und der Ungarischen VolksrepuhlIk üher den 
Eisen hahnd urchgangs\erkehr durch das Ciebiet der Stadt Sopron und Umgehung. BG BI. N r. I Y7 1982. 

Emissionen 

Verordnung vom 23. Juni 1975, BGBI. Nr. 437. üher die Begren/ung der Emission von Trichloriithylen 
und Tetrachlorüthy1cn aus Chemischreinigungsmaschinen. 

Verordnung vom 11. Juni 1976. BGBI. Nr. 37X. üher die Begrerllung von Emissionen aus 
Aulbereitungsanlagen für bituminöses Misehgut. 

BundesgesetL \om 27. Novemher IY80. BGBI. Nr. 559. üher elIe Begren/ung der Emission von 
Dampfkesselanlagen (Dampfkessel-Emissionsgesetl DK EG). 

V erordn ung vorn I. Septemher I Y82. BG BI. N r. 471. über die Begrenzung der EmiSSIon \ on 
Dampfkesselanlagen (I. Durchführungsverordnung lum DKFCi). 

Energieei nspa rung 

Vereinharung vom 14. August IY80. BGBI. Nr. 351. gemiiß Art. 15a B-VG üher die Einsparung von 
Energie. 

Gewerbeordnung 

Bundesgesetl vom 29. November IY73, BGBI. Nr. 50 IY74. mit dem Vorschriften üher die Ausühung 
\ on Ciewerhen erlassen werden (Gewerbeordnung I Y73 - Ge\\O 1973), in der Fassung der Bundesgeselle 
BG BI. Nr. 25Y/ 1 Y75, 253jl976, 233; I Y78, 486;1 YX 1. 61 Yil Y81 und 630/l9X2 sowie des Dorotheull1sgesetzes. 
HG BI. N r. 66 1979 und des Genossenschaftsverschmelllll1gsgeselles. BG BI. N r. 223 1980 ~nd der 
Kundmachungen BGBI. Nr. 3791Y78, 131 IY81 und 577 IY82. 

') A ur Grund der BcstiT11T11unt<cn dcs Bundcsgcsct/cs vom I::'. Ok lohcr I97S. Be; BI. N r. ';3:'. als BUl1dcsgcsct/ 111 Kraft 

31 

III-22 der Beilagen XVI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)36 von 59

www.parlament.gv.at



Gleichbehandlung 

Bundesgesell \Olll 23 Feber ILJ79. BGBI. Nr. lOS. über die CJlcichhehandlullg \011 hallllnJ \1anll hei 
FeslsetLlIng des Entgdts ((jlcichbehalldlungsgeset/). 

K (l!1\ eilt il11l lur Besei tigllng jeder Form \ on Disk riminierllllg der Fra 1I saIl1t V orhehalt. B(i BI. 
Nr. 4-U ILJS2. 

IlandelskamIl1ern 

Bundesgesetl \1lIl1 24. Juli ILJ4(,. BCiBI. Nr. IS2. hetrefknd die Errichtung \l1l1 Kammern der 
ge\\erblichell Wirtschaft (lIandelskamIl1ergesetl IIK(;). lu1ellt geiinden durch die 6. IlallddskamnlL'rge­
,ct/lw\cllc. BG BI. \i r. 57IJ 1979. 

111' l1 I \ e n/- Eilt gel t" ich e r Ull g 

BUlldcsgesell \om 2 . .Julli 1')77. BGBI. Nr .124. über die Sicherung \011 Arheitnehmeransprüchen im 
Fallc der IIlSllh eil; lks Arbeitgehers (I nSllh ell/- EIl!!elhicherungsgesl'tl 1 FSCJ). i 11 der Fassullg der 
Bundesgeset/e BGBI. Nr. 107 1979 und 'iSO ILJSO sowie der KUlldmachlln!! Vllm 21. April 19SI. BCiBI. 
\ir. 209. 

Kr a ft fa h 1'\\ l' S l'll 

Bllndes!!esL'l1 \om2.~. Juni 19(17. BCJBI. NI'. 2h7. über das Kranfahrwesell (Kr~tlHahr!!esell 1')67).111 der 
laS'ull!! der Bundes!!cset/e B(iBI. '\r. 2S~ 1'171. 2S6 1974. \';2 1'176. (d'i 1977. 209 1'179. \4'i I')SI. 
362 19S2 und h\1 19S2') sll\\iL' der KlIlldll1achull!!en BGBI. Nr 2401970 und 'i49 I')SI. 

Verurdllull!! \om J{) No\cmber 1967. B(iBI. Nr. 39LJ. üher die Durchflihrllng des Kraftfahr!!e,et/es 
19h7 (Kranfahrgeset/-()urchrLihrlln!!,>\erordnun!! 19(17). ill der 1~ISSUIl!! der Yerordlllln!!l'll B(iBI. 
'\1'.77 I%S. 204 19h5. 4761971. 177 1972 .. ~'ih 1972. 4'iO 1'17'i .. ~% 1')77. 279 11)7S. 21'i I')SO. Ih 19SI'). 
3S0 I')SI und .~(1 19S2') '>'l\\ie der KUIlJmachull!!en BCiBI. Nr 2'i6 Il17(). 2'i7 11)70 ulld 201 1971. 

Yerllrdllullg \om 14. ()c;ember 19(,7. B(iBI. Nr. 40t). üher Krai'tl;lhr/euge ulld Anhiin!!er I.ur 
Befiirderun!! !!efiihrlicher enllülldb~lrer 1'lüssI!!keilen und üher dell Verkehr mit sllichell Fahr/l'U!!ell 
(Tallkfahr/eug\erordllull!! 1967). ill der hl,>sung der Vernrdllun!! \nm 2'!. Apnl 19S0. B(iBI. Nr 201. 

I.uftfahrt 

Bundes!!esetl \om 2. De/emher 19'i7. B(iBI. Nr. 2'i.'. über die Luftf,lhrt (Lui'tfahrt!!eset/). ill der 
Fassullg der Bundesgeselle B(iHI. NI'. 200 196.\.20 1970. 2J4 1972 und 2JS 197'i. 

Verurdnun!! \om I. Oklllher 1')'iS. BGBI. Nr. 219. helrctlend das li\ilc Luftfahrtpersollal ulld die 
/iviltluglchrer (Zi\illuftf~lhrt .. Persnnal\erordllullg ZLPV). in der Fassung der Verordnung vom 
IS.Okwher 1'!7S. BGBI. Nr. 'i49 und der Kundmachung \(lm 19 . .Juli 1976. BCiBI. Nr. 42IJ. 

Verordnung \llm 2h. Feber 1%2. BCiBI. Nr. 72. hetrefknd dell lktneh \nn /i\iltlugpliit/ell 
(/1\ il tlugpla lI-Betriebsordllung ZFBO). 

Verurdllung \om 1. Juli 1972. BGBI. NI'. 31\. hetrelTend Zi\illlugpliille (Zi\ililugplat/-Verordnung). 

Verordnung \llm 21. Juli 19S2. BGBI. NI'. 429. üher die Lirm/uliissigkeit von /i\ illuftfahr/eugen 
(7i\ J!luftfahr leug-Lirm/uliisslgkei b\ erord n ung 71 JV -19S2). 

\ 1,1 1.\ .. und [1 c h \\ L' S L' n 

Bundes!!e,ell \llm 5. Juli 19'i(). BGBI. Nr. 152. üher da, Mal.l- ulld Eicll\\esen (Mal.l- und Eich!!eset;). in 
der l-asslIng lks BlInde,gesclles \UIll 2(). \-1iirl 197.1. BGBI. '\r. 174 'll\\ie der Kundmachllllgell \om 
29. Jiinner 19'i7. BGBI. Nr. 40 lind vom S Novemher 197J. B(iBI. NI". 561 (Druekkhkrberichtigllng). 

N 0 rille n \\ es e Il 

BundesgeSell \om 1(,. Juni 1971. BGBI. Nr. 24(). über da, Normel1\\esen (Normenge,el! 1'i71). 

See'ichillahrt 

Bundesgesell \ l1m 30. \Lll 1972. B(i BI. N r. 3S2. lur Lrfüllung des I Illerna tionakn CI hcrei 11 komlllens 
VOll 1960 IUI11 Schull des menschlichen Lehens ~lurSee. der Regeln lur Verhütung \on /usaml11en,töl.lcn auf 
Sec SO\\ ie lks In tern<! t iona kn Frei burd- Ü bcrei n k OllllllellS \on 1966. 111 der Fassullg der Bundesgeset/e B(j BI. 
NI". (1111977 und 174 19SI. 

') In~rdrllrClcn lum TC'ilml 
') In~rdl'llrctcn lum Tcilm I 
') In~rdl'llrclcn lum TC'lIm I 

.I;innLr I')~-+ und I. .I;innLr I')X~ 

.lünllcr I'IXX 

.luli IY~,-, 
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Hunde,ge,ell \om I<), \1~irl I<)XI. HGHI. :\r. 174. ühL'r dil: See,chiiTahrl und üher eine ,\mkrung des 
lIandel'gesellhuche,. de, VerJ.,.ehrs-Arheihll1speklillnsgeselle, und dö Bundesgöel/e, lur Erfüllung dö 
InILTn;lli,llldkll Oherell1J.,.llll1ll1enS Vllil 1<)f,O.I,UI1l Sehull des ll1enschhchen Lehelb auf See. der Regdn lur 
Verhülung \on ZUSdml1lellSliilkn auf See ,00\le des Intcrnalion;t!en Freihllrd-Clherelnkoll1mens von I<)f,f, 
I See,c h i tTa h rt ,geset I) 

\'c'rordnung \orn X, ,'\pril I')XI. BGBI Nr. IX<). iiher dIe Sel',ChitTahrl (Sl'l',ChIITahrls-Verordnung), 

\'crlll'dnung \llll1 11 '-.'I\emhcT I')X'::. 13GBI. :\r. .~6'i. ühl'r dil' Ikfiinil'rung gd~ihrlicher Güter mIt 
ii\lcrrclch I ,ehen Fraeh tschIITl'n, 

SU/lal\erSlehnung 

BUlldesgeSL'l/, vom 'i. Septelllher 1955. BGHI. Nr. I Xl). üher dil' Allgellleine SO/i~t!versiehcrung 

(Allgellleinc, SO/ialvcrsicherungsgeSL'l1 ASVG). lukt/t gejnderl dureh die .17, NOVl'lk IUIl1 i\llgellll'inen 
SO/lahn,ichnung'gesL'l1 WiBI. NI', 5XX IlJXI, 

StraLkn\ed,ehr'\llrSehrlflell 

Bunde\gL"L'l1 \lllll 6, Juli 1')hU. BCiBI Nr, I )9. mit delll \'llr'c!Hlften iihn die SlraLknp,III/el nla',en 
11 erden 1St raUell\ nJ.,.ehr,urd n Ullg l'i(lll). In der Fa','iung dn Bundc'sgeset/e B(i BI. \. r ::'U4 l'ih4. ::'::''i 196). 
::'091%'). ::'741')71 IYerkL'hr,reehl-Allpas,ung,ge,etl Il)71). ::'1 Il)74. 411::' 1'i7~. 41::' 1976.11) 1977. 
Cl 1<) I ')7 i . ::'1)') 1'i7'i und ::'7) 19X2 ',l\\\ le der K undmaehullgell BCi BI. :\ r, 22X 1')('3. I h3 I ')(,X. 4()) l'in ulld 
~7h 1')7h, 

Cherell1J.,.llll1ll1l'n über dell Str~ll.kml'rJ.,.ehr samt Anhiingen. BCiBI. Nr, ::'XlJ 1')X2, 
l'urllpji'L'hes lU'~lt/übneillJ..'lmmen/ulIl ()hereinJ.,.'lllllllen übn den Stralkll\l'rJ..ehr. da, In \\'iell/ur 

Lntl'rll'iL'lllIUllg aufgekgl 11 unk, saml\nlung und i),tnrL'ldmchclll \'ll·heh;t!t. [l(iBI. NI'. ::'9() I<)X2, 
ChL'rl'lnJ.,.lllllllll'll ühL'r StraLkm crJ..ehrSielchen salllt :\nh~illgell und i)sterrelehlsehell Vnrhehalten. 

B(i BI. \.1', 2'i I I')X'::, 
LUrl1pjlsches 7.u\at/illleI'elllJ..,llllmL'll/llll1 C:herel11J.,.llll1ll1ell ühn Str~ll.kmerJ.,.ehrvelehl'n. da, ill Wiell 

lur t ntL'r/elehllung ;lllfgekgt \\ul'lk. ,;lll1t ,\nhang ulld ,\nLIge. BCiBI, \.1', 2')2 I'iX2, 

Tl' d 11 'P II rl \ 0 I' ,s L' h I' i ft l' 11 

Kundllldchullg \llll1 2,1 ~vLirl 1%7. I3GHI. Nr. 1.17. heHelTend die Alliagl' I IUll1 Intern;ltionakn 
Crhcrl'Inkllll1lllen üher den 1'lscnhd!lllfI'dc!lt\erkehr (('1\1) IVllrschriften über dIe \Oll der Befiirderull)2 
~lu,gl'schl'l,,,'nl'll 'lder hedlllgull)2'>\\eISe lur Befiirderullg lugl'lassellell Slofk ulld Cie)2ellstiillde (RID)]. in 
,kr LI"Ull)2 der KUlldnUL'hun)2en. BCill1. :\r, .175 1%7. lXI I'ln. ~,14 l'in. 4X3 1')75 .. ,27 1')77. 4X.I 1'!7X. 
/9 I'lXII ulld 4/') I'iXI S'\\\ll' der llfll.'r ::' des ill BGBI Nr. /47 19/'+ J..undgell1al'hten I'r,ltll!..tllb I der 
Dlpl'lll1~ltl\chen K'lllkreill !'ilr die IllJ..rafhellung der ('1\1 und CI\' 1'!7Il. BCiHI. \.r 744 1')7'+, 

BUlldesge\l'tl \llll1 ::'.1 h'her 1'!7'i. BCiBI. :\r, 2119. iihn dIe Ikfiirdcrullg geLillI'lteher Ciüter aul' der 
Str;tlk lllld üher ellle\lldcrllllg des Kr;!I'tLlhrgöet/e, Il)67 ulld der StraLkll\nh'hr'llrdllullg 1'i60 ((iGSt), 

\'c'r,lrdllllllg \,llll 1.', \1:irl I'iXI. IKiBI. ~r, I'+U. ühl'r dll' Iki'iirdl'rUll)2 )2c'LihrltL'ill'r Güter aui' 
hestllllmten Stralknstreckcn 

\'n,ll'dIlllng \,lIll .~ Sl'ptemhn I'n'!. BGBI. '\r, 411-', üher dll' !\u\hIidung der l.enJ..er \Oll 
Kr'ai'ti'alll'lL'lIgl'n/ur BcfiirdL'rlillg gcfiihrlicher (Jüter. in der hl"ullg der \'el'llrdllllng \,lm 1.1 \Lir/19XI. 
HCiBI \.1', 141 

\'n'lldnllng \llm ::'~,\plIl I'iX(). BCiBI. '\;1' ::'0(1. ÜhcT die ,-\u,rü\tung \"ll KLli'tLtlll'/eugen und 
,\llhiingnn Ilir Ikfiirdnllng gcLillI'llc'hcr Ciüter. 

\'er,)J'dnung \,lm'), \LII 19:-\0, BeiBI.:\r ::'O~. Liher\'np;lL"J..ungc'llund \'ers;llld,tüL'J..L'/ur Bei'örderung 
gci'iillrllc'hn (iüler ;IUi' der Stral.lc (I, Allsllahmeverordl1ul1g). in der I-as~ung der Verurdnung \Olll 
::,,,, Dl'lemher I')XI. BCiBI. NI. .::.~ I')X~, 

Yerl1rdnllng \Ulll 1.\, Mal I'iXO. BCiBI, i"<r. ::'06. ühn AusnallIllell \,lm Al1\\elldung~herclch des GGSt, 
(2, :\usnahml'\nurdnun)2). in der 1';Jssung der Verordnungen IHiBI. Nr, 516 19XO und .\')1 Il)X~. 

Verordnllng \,llll 9, Mai I')XI). BCiBI. NI'. 207. über !\llderul1\! der Kelln/eichnUIl\!SVmschritkn dl's 
ADR und üher die Lintragullg in das Bdiirderungspapier (.1, Au,n~ahmC\el'llrdnung). iI~l der blssung der 
Verordnung \lllll 1-', MiiI'1 19XI. BCiBI. NI', 1'+::', 

Fur(lp~iISchcs C1herell1!..tllllllll'n üher die internatIOl1;tle Bei'iirdcrung geLihrlicher Ciüter aui' der Straße 
(\DR). BCjBI. NI. )::'::' 197.\. Il1 der la,s'Ull)2 der Klll1dll1achlll1)2en BCiBI. ~r 5::'" 19/.1 .. ,77 197.+. 249 197~. 
::'51i l'n5. ::'51 197'\. ::'61 ILJ7~. 522 1975. -'52 197X. J53 ILJ/X, -'~.+ 1'!7X. 520 l'i/X . .+0.+ I'iXO. 5X::' I<)XI und 
2.+7 I')X::' , 

FurllpiilsL'he, Cihereinkolllllleil i'Iher die Arheit des im Intern;ltilll1alcn Stralkll\nkehr he,chiiftigten 
F~lhrpersllna" (AETR). BGBI. :\r, 51X 197), 
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Verfassung 

Bundes- VerLlssungsgesell in der Fassung von 1929, BGBI. Nr. 1/1930, in geltender Fassung (siehe 
insbesondere Bundes- Verf~lssungsgesetznovelle 1974, BG BI. Nr. 444). 

Bundes- Verfassungsgesetl vom 2. Juni 194X, BG BI. Nr. 139, betreffend die Zustündigkeit des Bundes 
auf dem Gebiete des A rbei terrech tes sowie des A rbeiter- und A ngestell tensch ulles und der Berufsvert ret ung. 

Verwaltung 

K undmachung vom 23. Mai 1950, BGBI. Nr. 172, über die Wiederverlautbarung von 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiete des Verwaltungs\'ert~lhrens, in der Fassung der Bundesgeselle BGB!. 
Nr. 129 195X (Finan/:itrafgeset/).92 1959 (EGVG.-Novelle), 231 1959. 21X 1960,175 1963 (Strafgesellno­
velle 19('.\). 275 1964.45 196X. 143 19f,9 (EGVG.-Novelle 19(9).224 1970, 193 1971. 275 1971. 569 19]J. 
422 1974 (Strafrechtsanpassungsgeset/). 101 1977.232 1977. 117 197X. 24X 197X. 264 19XI und 199 19X2 
sowie der Kundmachung vom 2.\. April 1976. BGB!. Nr. 18X. 

Verordnung vom 31. Juli 1951. BGB!. Nr. 219, über die bei der Handhabung der 
VerwaltungsverLdlrensgeset/e IU vemendenden Formulare (Verwaltungsformularverordnung 1951). in der 
Fassung der Verordnungen BGB!. Nr. .\49 1971. 153 1972 und .\66 1977. 

Verordnung vom 6. Feher 196X. BG BI. N r. 53. über die Verwaltungsahgahen in den Angelegenheiten der 
Bundesverwaltung und üher die Art ihrer Einhehung hei den Bundeshehiirden (Bundes-Verwaltungsahga­
hell\ erordnung 196X). in der Fassung der Verordnungen BG BI. N r. 3 1972, 2()() 19]J, 575 1975 und XO 1979 
S()\\le der Kundmachungen BGB!. Nr. 16X 196X und 2X4 1970. 

V erordn ung v om I. Juni 1976. mit der Pa uschbetrüge für die bei Amtshandlungen der Bundeshehi)rden 
aulkrhalh des Amtes von den Beteiligten IU entrichtenden Komillissionsgehühren festgeset/t werden 
(Bundes-Kolllmissionsgehührell\erordnung 1976 BKommGebV 1976). in der Fassung der Verordnung 
\ 0111 26. Ok toher 19X2. HG B!. N r. <;26. 

Internationale Cbereinkommen der Internationalen Arbeitskonferenz, die \On Österreich ratifiziert \\ urden. 

Ühereinkommen (Nr. 4) üher die Nachtarheit der Frauen. BGB!. Nr. 226 1()24. 
Ühereinkommen (N r. 5) üher das M itllkstalter für die Zulassung von K II1dern lur gewerblichen Arhei t. 

BGB!. Nr. 279:19.\6. 
CJhereinkommen (Nr. 6) üher die Nachtarheit der Jugendlichen im (iewerhe, BGB!. Nr. 226:1924. 
Ühereinkommen (Nr. 13) üher die Verwendung von Bleiweiß IUI11 Anstrich, BGB!. Nr. 226/1924. 
Ühereinkommen (Nr. 26) üher die Einrichtung von Verfahrenwr Festsellung von Mindestlohntarikn, 

BGB!. Nr. 29.\ 1974. 
Cihereinkommen (Nr .\3) üher das Alter für die Zulassung von Kindern IU nichtgewerhlichen Arbeiten, 

BGB!. Nr. 2XO 1936. 
Chereinkommen (Nr. XI) üher die Arheitsaufsicht in Gewerhe und Handel. BGB!. Nr. 225 1949. 
Clhereinkommen (Nr. X9) üher die Nachtarheit der Frauen im Ciewerhe. RCiB!. Nr. 229 1950. 
CI herein kommen (N r. 1(2) üher die Mimlestnormen der SO/ialen Sicherhei t. BG B!. JJ 1970 (f ei le 11. 

IV. VII und VIII) 
CI herein kommen ( N r. ](n) ü her den \1uttersch ul! ( Neufassung \ om Ja h re 1952). BCi B!. l\: r. 3 I 1970. In 

der Fassung der K undillach ung \0111 J Septem her 1970. BG BI. N r. 2X4 (Druckkhlcrherichtigung). 
CJhereinkolllmen (NI'. 135) üher SchUl! und Erleichterungen für Arheitnehillervertreter Im Betrieh. 

BCiB!. Nr.XX 1974. 
Ühereinkommen (Nr. 144) üher dreigliedrige Beratungen lur Förderung der Durchführung 

Internationaler Arbeihnormen. BCiB!. Nr. 23X 1979. 

Sicherheitstechnische und arbeitsh~gienischc Richtlinien für den Arbeitnehmerschutz 

Ar/tliche Untersuchungen 

Cirundsiitze und organisatorische 1III1\veise für die Durchführung iir/tlicher Untersuchungen gemiil.\ der 
Yernrdnullg üher die gesundheitliche Eignung von Arbeitnehmern für hestimmte Tiitigkeiten. BGB!. 
Nr . .19 1974, Erlaß des Bundesministuiutlls für soziak Verwaltung VOIll 24. Jiinner 197<;.71. 61.nO 2-4 
1975. kundgemacht in den Amtlichen 1\achrichten dieses Bundesministeriullls. XXXI. Jahrgang. Nr. 4 \orn 
3(). April 197<;. 

,:\nderungen und Ergiinllll1gen der CirundsiitLe hetrclTend die Untersuchung liirmgefiihrdeter 
A rheitnehrner, Erlaß des Bundesministeriums für sOliale Verwaltung vom 27. November 1976, Z!. 61.]JO 2X-
4,1976, kundgemacht in den Amtlichen Nachrichten dieses Bundesministeriullls, XXXIII. Jahrgang, Nr. 2 
vorn 2X. Feber 1977. 

Untersuchung von Arheitnehmern. die der Einwirkung hesonders hel astender Hitze ausgesclzt sind; 
Beurteilung raumklimatischer Verh~iltnisse. Erlaß des Bundesministeriums für sO/iak Verwaltung vom 
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19. Juni 1975. Z1. 61.710;5-4;'1975. kundgemacht in den Amtlichen Nachrichten dieses Bundesministeriums. 
XXXI. Jahrgang. Nr. 9 vom 30. September 1975. 

Är/tliche Untersuchungen bei Einwirkung durch Aluminiumstaub. Erlaß des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung vom 18. Jänner 1977. Z1. 61.021 1-4 1977. kundgemaeht in den Amtlichen Nachrichten 
dieses Bundesministeriums. XXXIII. Jahrg.ang. Nr. 3 vom 31. \1ürz 1977. 

Är/tliche Untersuchungen nach den StrahlenschulIvllrschriften; Untersuchungsvordrucke und sonstige 
administrative Regelungen. Erlaß des Bundesministeriums für sllllale Verwaltung vom 29. \1ai 197K. 
71.61.7)015-41971\. kundgemacht in den Amtlichen Nachrichten dieses Bundesministeriums. XXXIV. 
Jahrgang Nr. 7 vom 31. Juli 197K. in der Fassung des Erlasses vom 21. Oktober 1982. Z1. 6Un5 1-4 X2. 
kundgemacht in den Amtlichen Nachrichten des Bundesministenums für sllliale Verwaltung. XXXVIII. 
Jahrgang. Nr. 12 vom 31. Dezember 1'9X2. 

Untersuchung von Arbeitnehmern. die einer Einwirkung durch andauernden starken Lirm ausgesetl.t 
sind. ErlaB des Bundesministeriums für slll.iale Verwaltung vom 29. Mai 19X2. Z1. 61.630 1-41\2. 
kundgemacht in den Amtlichen Nachrichten dieses Bundesministeriums. XXXVIII. Jahrgang. Nr. 6 vom 
30. Juni 19X2. 

Arbciten auf Hllll.masten 

Richtlinien lur Verhütung von Unfällen bei Arbeiten auf lIo1/ll1asten. I'rlaß des Bundesministeriums 
für so/iale Verwaltung vom 2. April 196.\. 71. 7AI-129.0X2-34 1962. kundgemacht in den Amtlichen 
Nachrichten die.ses Bundesministeriums. XIX. Jahrgang, Nr. 4, vom 30. April 1963. 

Bagger 

Verwendung von Baggern 1.1I Hebearbeiten. Erlaß des BlIndesministeriums für soziale Verwaltung vom 
10. September 19X1. 71. 61.550 X-I 19X1. kundgemacht in den Amtlichen Nachrichten dil'ses 
BUlllksministeriums. XXXVII. Jahrgang. NI'. X vom 31. August 19X1. 

[)lssllu,gas-SchweiLi- und -Schneideanlagen 

SIcherheitstechnische Richtlinien für Dissllusgas-Sclmeiß- und -Schneideanlagen. Erlaß des 
Bunde,mll11sterlllms für soziale Vemaltllng \om 2. \1~\1 lLJ77. 71. 61.T'O 2-1 lLJ77. kundgemacht in den 
,\mtlil'llen Nachrichten dieses ßundesministerillms. XXXIII. Jahrgang, NI'. 6 vom 30. Juni 1977. 

Ci e -;LI n d h e i t ss c h ä d 1 ich e A r bei t ss t () f k 

\1~I\imale Arbeitsplatzkonzentrationen gesundheitsschädlicher Arbeitsstlll'le (MAK-Werte) lLJX\. 
Erlaß des Bundesministeriums für s()/i~de Verwaltung vom 13. November 19X1. Z1. 61.710 13-4 1981. 
kundgemacht in den Amtlichen Nachrichten dieses Bundesminlstenums, XXXVII. Jahrgang. Nr. 12 vom 
3() N (lV em her 1981. 

Ilebehühnen 

Sicherheitstechni,che Richtlinien für Hebebühnen, Erlaß des Bundesministeriums für so/iak 
Vel'\l~dtung vnm 5. Juni 1970, Z1. 61.5506-45 1970, kundgemacht in den Amtlichl'n Nachril'hten dieses 
BlInde,m111i,terlllm,. XXVI. Jahrgang, Nr. 9 vom 30. September 1970, 

N ach V\ ei, der Fa c h k e n n t niss e 

(irulllhiil/e für die Ausbildung nach der Verurdnung über den Nachweis der Fachkenntnisse für 
bestimmte Arbeiten. BG BI. N r. 441 197 5. ErlaLhle,~ Bundesministeriums für so/iale V l'rwaltung vom 6. April 
1976.71. 61.022 36-1 1976. k undgl'macht in den Amtlichl'n Nachrichten dieses Bundesministeriull1s. XX X 11. 
Jahrgang. NI'. 6 vnm 3(), Juni 1976. 
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5 Organisation des Verkehrs-Arbeitsinspektorates 
Prr~onal der V rrkl'hr~-Arbritsinsprktion nach dem Standr vom J 1. Dezember 19M2 

(;ruppe \' rrkrhrs-Arbritsinspektorat I) 

(iruppl'nklter: 

:\hlL'ilung Pr. 6: 

L.l'i tel': 

an. llni\ .-Prl1r. Dipl.-Ing. Dr. techn, lIeinrich Kraus. 
\1 inistLTialra t 

W~d1rnehmllng des ge.selllichl'n Scllll!Les dcr Arhcltnehmer hci dcn Eiscnhahnllnter­
nehmcn. dll' dcn Bcstlmmungen des Eisenhahngesct/cs 1')"7 unterliegeiL einschlicLllich 
derl'n Kr~ilÜ~lhrhl'tnehen und Hdfseinriehtungen sOllie hel Schlaf- und Speise\I~lgen­
unternchmcn (In'Ll\\Clt deren T:itigkeit hel oder In Zügen durchgeführt \\ird). 
\lit\\lrkling ~In den .\rhelten des ÖSlL'rreichi,chcn Nllrlllungsinstitutes. Grullll<ill­
lIehe Angekgl'nheitcn dcs :\rbeitnchlllersehlltll's. II1shesul1lkre Jene im Rahmen der 
A rhci t neh Illersch 1I11k, 1m ml ssion. 7usamillen fassende Heha nd 1 ung der A ngekgenhei­
ten der Verkehrs-Arheihinspcktion 

ao. lni\.-Pwf Dlpl.-Ing. Dr. techn. Heinrich Krau'. 
\ll11istni,drat 

Dipl -Ing. f'riedril'h Braunhart. 
\llnisterialrat 

Regierungsrat Ing. Kal'I Schiitz. 
Amtsdirek tor 

Dipl.-Ing, .luser Poremha. 
Blindesha h n-7ent ra li nspek tor 

Ing. Bruno Scheinhart. 
Bundesha h n-Zen t ra IlI1spek tor 

Kurt Hrcilfllss. 
Blindeshahn-I nspck tur 

Ing. J-ranl ~ichL 
ßundeshahn-Inspek tur 

Ing. W~dter Stalllminger. 
Bundesha h n-In spek tur 

In!!. Peter (jaider. 
Bundes ha h n-I nspek tur 

Elfriede StraLlcr. 
Bu nde,ha h n-( )herre\idcn t 

Engelbert Bacher. 
Bunde,hahn-Oberre\ Ilknt 

Ing. (iLTlw'd J-liedl. 
Oherrev Ident 

.Iosef Trapp!. 
Bundeshahn- Revident 

') 1):1, Vcrkchr,-Arhclhlll'pdtlll';lt (1)lclhtsitr 1(11) Wicll. ;\m 1101' 4) ist als (irlIppe der Prii,idialsektioll ,ks 
BUIldL"llliIl"'tCrIlIlll' ('ür Vnkchr all)!l'glil'dcrt 
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Referat Pr. 61: 

Leiter: 

Referat Pr. 62: 

Leiter: 

Abteilung Pr. 7: 

Leiter: 

Besondere Wahrnehmung der Aufgaben des Arbeitnehmerschutzes bei den 
Straßenbahnen sowie nicht-öffentlichen Eisenbahnen (ausgenommen Materialseil­
bahnen) und jener, die das Verkehrs-Arbeitsinspektorat auf dem Gebiet der 
Arbeitsmedizin betreffen 

Dipl.-Ing. Friedrich Braunbart, 
Ministerialrat 

Medizinalrat Dr. med. univ. Erhard Weltin, 
Vertrags bediensteter 

Ing. Peter Gaider, 
Bundesbahn-I nspek tor 

Besondere Wahrnehmung der Aufgaben des Arbeitnehmerschutzes bei den Haupt-, 
Klein- und Materialseilbahnen 

Regierungsrat Ing. Ka rl Schötz, 
Amtsdirektor 

Ing. Bruno Scheinhart, 
Bu ndesba h n-Zen t ra li nspek tor 

Ing. Walter Stamminger, 
Bundesba hn-I nspek tor 

Ing. Gerhard Fliedl, 
o berreviden t 

Wahrnehmung des gesetzlichen Schutzes der Arbeitnehmer bei der Post- und 
Telegraphenverwaltung und deren Kraftfahrbetrieben (einschließlich der Neben- und 
Hilfsbetriebe) sowie bei der Schiffahrt und der Luftfahrt, Vertretung beim 
Internationalen Ausschuß zur Vereinheitlichung von Unfallve rhütungsvorschriften 
für die Binncnschiffahrt, Bearbeitung ökonomisch-administrativer Belange der 
Verkehrs-Arbeitsinspektion, Statistik; Mitwirkung an den Arbeiten des Österreichi­
schen Normungsinstitutes, besondere Wahrnehmung der Aufgaben, die dem 
Verkehrs-Arbeitsinspektorat auf dem Gebiete der legistischen und sonstigen 
rechtlichen Angelegenheiten des Arbeitnehmerschutzes obliegen 

Dipl.-Ing. Gustav Poinstingl, 
Oberrat 

Regie rungsrat I ng. Heinrich Peschina , 
Amtsdirek tor 

Otto Kresta, 
Amtsdirektor 

Ing. Wilhelm Brauner, 
Amtsrat 

Erwin Pitro, 
Amtssekretär 

Herbert Lenk, 
Revident 

Gabriele Daringer, 
Reviden t 
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6 Statistik 
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6.1 Besuchte Betriebe, Dienststellen und nachgeordnete, örtlich getrennte 

I n .... r1/ILrtl' B\..'lrll .. 'hc 

da\\lll IllIL 

PU:.ltll'Jl l Illnll,,:)lI11l'll h/\~ \ l'T kl'hr'>/\~L"I~,-' 

In-.g.C'>,1I111 
() 4 , I') 20 4~ '0 4Y~ ."'00 lind Illdn 

'\rhL'ltnchml'rn 

1 - 1 .j , 
" 

, , 

.\ Eisenbahnen ') 

I Öffentlichc I'"enhahncn 

I .1 Haupt- und Nehcnhahncn') 

1.1 I Ü,tnreichi,che Hundc,-
hahnen'), ') I .643 XXX 3X6 162 176 31 

1.1 1 Haupt- und ~ehenhahncn im 6() 40 11 7 1 

Pr!\ ~Ilhct flch' I, 'I -

I 1 Slralknhahncn'), 'I. "I 217 I VI 2(, 23 27 2 

U Seilhahncn ') 172 3'1 119 14 

1 :\ ich t-iifknllichc h,cnhahnen'l .33 l ) ::'H7 41 6 :; -

Sumll1e' L1,cnh~lhncn 2.431 1.393 583 212 210 33 

B Schlaf- und Spl'iS!'\\agenunternehmcn - - - - - -

( Österreichische Post- und I'degra-
phemerwaltung") 1.676 732 724 141 70 9 

n Radio Austria AG 3 - 2 - I -

E Schiffahrt' 0) 129 W8 16 4 I --

F Luftfahrt" ) 43 JJ 6 2 I I 

Summl' Position A-F (alk 
Verkl'hrszwcigc) ............ 4_282 2.266 UJI 359 28.l 43 
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Stellen, deren Arbeitnehmerstand sowie die Zahl der durchgeführten Inspektionen 

In den Betrieben durchgeführte Inspektionen Arbei tnehmer in den inspizierten Betrieben 

davon davon 

Position 
männliche weibliche 

Insgesamt erste weitere Insgesamt 

I nspcktionen Erwachsene Jugendliche") Erwachsene Jugendliche") 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

A 

I 

1. 1 

1.664 1.643 21 54.454 50.888 653 2.909 4 1.1.1 

60 60 - 7 14 688 2 24 - 1.1.2 

219 217 2 7.430 6.763 72 565 30 1.2 

172 172 - 1.313 1.268 45 - 1.3 

339 339 - 2.189 2.182 I 3 3 2 

2.454 2.43 1 23 66.100 61.789 728 3.546 37 

- - - - - - - - B 

1.690 1.676 14 30.552 22.608 1.574 6.259 111 C 

3 3 - 257 189 - 68 - D 

129 129 - 519 487 - 32 - E 

43 43 - 1.917 1.61 7 12 284 4 F 

4.3 19 4.282 37 99.345 86.690 2.314 10.189 152 
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6.2 Den technischen Arbeitnehmerschutz, die Arbeitshygiene 

Bctricbsräumc 

c: 
~ 

.: 
..!o! ~ [§ c: 
.0 ," " <: Cl -5 

]~ ~ 
"0 "0 · C 

Position Unternehmen bzw. Verkehrszweige 
c: 5 c: 

"" " ·ü 
c: " ~ c: .0 c: .<= 
~Cl -5 " " 1i ~ .<: '" '" -; ","':' 

" g- Vi 0 
~~ Li: "co co c: c: 

"" -c: .: " " "0 c: " " c: ~ ~ Cl" c: Cl-
~ ~ "CI) " 

;: .<= CI) co N 

" c: '" ] oiJ~ 1': 
01) c: 5 ;; ~ -;: ',;;..J t'! 5~ c: " .<= 

! " Eu "5 "0 .<:] ~ i'l .~ .~ E ,; ~ c: 
"'<= ... ~ ~ö 

·ü .i,i .~ E~ ~'O ::; .:: .<= 1': c: 
-:z: c: "z " " c:ll c:ll ,': ~< <:- > "'- ...J Cl u.. 

I 2 3 4 5 6 7 H 9 10 11 

A Eisenbahnen 

I Öffentliche Eisenbahnen 

1.1 Haupt- und Nebenbahnen 

1.1.1 Österreichisehe Bundesbahnen 168 177 390 50 43 28 86 65 167 13 182 

1.1.2 Haupt- und Nebenbahnen im Privatbetrieb 3 4 17 - I 2 2 I I - I 

1.2 Straßenbahnen 21 18 39 8 1 33 4 67 - 14 

1.3 Seilbahnen 21 40 26 7 42 10 - 5 15 11 19 

2 Nicht-öffentliche Eisenbahnen 9 6 19 3 3 I 4 - I I 6 

Summe Eisenbahnen ..... . . . ... . . . . .... 222 245 491 68 90 41 125 75 251 25 222 

B Schlaf- und S peisewagenunternehmen - - - - - - - - - - -

C Österreichische Post- und Telegraphenverwa ltung 168 114 172 26 27 46 41 19 72 8 113 

D Radio Austria AG - I - - - - - - - - -

E Schiffahrt - 6 - 2 - - I 6 3 - 2 

F Luftfahrt 2 4 3 I - - 9 I 2 - 2 

Summe Position A F (alle Yerkehrszweige) 392 370 666 97 117 87 176 101 328 33 339 
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sowie den Verwendungsschutz betreffende Beanstandungen 

und Arbeitsstätten Allgemeine Mängel Krafterzeugung und -übertragung 

" " ~ ;; 

" z <i: "0 ] " ~ ~ " il, 00 " - " " 00 " Oll" . ~ ~ " ." ,,= ~ ~ " " " :s 
.J " " " 

§l, .2 
~ " ~ 00 

] -"Vi :s 
00 '" ~ :2 .!?!' " g 

" g - -'" :c -'" 0 
.( " " Cl. =0 'C -;;; 

~ .~ > . ] §l, :8~ ~ ~ lli 
oS! _ 

öd ".0 . ~ 
t " <fc; ~ " ~ E " !::! 

Ü 00 " ~ ':s :s 
~ 

< 80 i'§~ 
00 " -"0 " " .::: "0 N .-'" " e "0-'" " " '" .-

E 00" ~ ..,- ". ::l ; 5 :.0 c.J :;;,x " . ~ ]~ .~ ~ ::: 
" E c- " " ::> ~ ~ !!I-'" ::> :.<: 

:s :s :s :s 00 

" ,; :;:] ." . ~ :s 
S 00 

~ -" " :r -:oa ..: 

.~ 
lli .;: .- " 

.~ :~ -". -'" :s .r: E~ ~ -'" - .~ :c ~] ~ " .- -'" 
" - ~ 

~ ... .-;: "0 !:: lli -;;; . ~ ~ ~ ~< .::: ~ . 
'2 ~ " ~ .lS11 " " ] ·N --'" " ~ - -'" - " e -" - " 0 " N Ö " " 0 ,.( ~ .~ ~ -:.<: 0 " 0 

~:= 
0 . - 0 

::lfii W <~ :.<: üj~ ~Ji '::l '" UJ", '" "'- <- '" '" 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 27 

43 180 76 95 88 10 47 158 44 69 96 14 1 136 2 2.428 

- - 1 3 - - 1 - - - - - - - - - 37 

1 11 5 5 48 - 15 35 4 21 4 7 1 64 - - 426 

5 25 73 82 32 - - 56 - 34 25 11 1 29 4 - 573 

3 6 6 5 9 5 3 11 14 21 14 4 - 1 1 - 156 

52 222 161 190 177 15 66 260 62 145 139 36 3 230 7 - 3.620 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

65 130 30 25 221 - 7 30 4 9 5 28 7 22 - - 1.389 

- - - - 4 - - - - - - I - I - - 7 

I - - 2 14 - - - - 7 2 5 - 4 4 4 63 

I I - I 10 I - 3 1 - I I - 2 - - 46 

119 353 191 218 426 16 73 293 67 161 147 71 10 259 11 4 5.125 
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~, 

]' 
::....., 

I , -

A • :iscnbahnen 

Ötlcntliche Eisenhahnen 

.1 IIaupt- und Nchcnhahnen 

Östcrrcichische Bundesh;tlltlcn 2 . .+2X 

., 
Haupt- und l"cbenbahncn 1111 Pri\atbctrIeb 37 

1.2 Stralknbahnen .+26 

3 Seilbahnen sn 

Nicht-iijlcntlichc r·"cnbahncn 15() 

Summe Fiscnhahnen 3.620 

B Schlaf- und Speise~agcnuntcrnl'hmcn 

(' Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung 1.3119 

D Radio Austria AG 7 

E Schiffahrt 63 

F Luftfahrt 46 

Summe Position ;\ F (alk Yerkchrs7weige) 5.125 
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6.2 Den technischen Arbeitnehmerschutz, die Arbeitshygiene 

" 
:; 

~ 
.J 

.-
-0 

~ 

;r; 

~x 

.+) 

4 

2 

49 

2 

2 

53 

'\rh\.°Jt-.nu,>chllll'1l (Einrichtungen) fur dll' 

HL'r"'lt·llung. Fkarhl'llung und Ljgnung \\lTl 

] 
i 

" ~ 
'~ ~ 

~ 
-0 v ~ .J c v " 7: ", ~ -~ ~ ~' -0 ·0 

co :; :;; :i, c5: 0<, / 

~li J() .. I 32 1 1 

:'6 12 6 
: 

42 3 
, 

3 I i I 
:. 

i 

20 I 2 I 23 

\3 :. I :2 

2 , :. 

100 14 10 73 3 

3 

3 

100 14 10 79 3 

c 
.J 

7: 
~ 
::!' 
c 

14 

L) 

2 

2 

15 

3 

111 

hirJL'r­
rnd.~L'hlnl'n 

1-l'lnrH:h­

tun gen ) 

31 X 

-

I 
! 

5 

33 

69 9 

I 
-

3 

3 
I 
I 
I 

73 12 

37 

3 

5 

11 

57 

11 
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.j>. 
Vl 

N 
-I 
\Q 

QC 

~ 

-I 
0\ 

N 

't. 

~ 

QC 

U; 
lJl 

IN 
IN 

~ 
N 

N 
00 

N 

I 

~ 

N 
0\ 

0\ 
V. 
N 
lJl 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

N 

I 

~ 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

N I 

I I 

I I 

I I 

QC 
IN -I 

I N 
~ I -I 

N -I ~ 

I I QC v- I 

I I ~ ~ I 

I -I N I - lJl w 

I I N 
Ö I 't. v-

I I ~ ~ 00 -

I I QC 0-- I 

I I - I lJl w 
lJl 00 

I I IN - ~ IN ......, 

I I ~ <: I N 

I I N I 00 

I I I I 

I I I I 

I I N N I 

I I N I 0\ N 

~ 
~ I \Q v- 0--- -I v- ~ 
N lJl ......, ......, 

N ... 
w 0-- ~ 

00 

I I w ... 
'C 

I ... - - 0 

~ ... - N 'Cl -

I ~ t::'; ......, N 

I N ... - ~ ... 

I I ... N ... 

I -
~ -

N v-

I ... - - '" 

~ ... 
00 v- .... 

I I N ... 
0 00 

I I I ... 
'C 

I I I lS 

I I I ~ 

I I N "" ~ '" 

w 
v-
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6.3 Die der Verkehrs-Arbeitsinspektion im 

Mt:rh.lIll:-.cht: Verarol.'ltung 

\'l)Jl Hul, und von allen 
\UIl ~ktalkn jhnllchi!"ß uhngl..'T1 

Stnfft:n Stoffen 
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111 1 1 

,\ Eisenbahnen 

Öffentliche FJsenhahnen 

lIaupt- und Nehenhahm:n 

Österreich Ische Hundeshahnen :2 .\l) 40 50 1.\ 20 6 4 :2 4X 

~ Ilaupl- und Nehenhahnen im Pri\atbctrich .\ .\ .\ .\ 

" StraLknhahncn .\ 14 7 .\ 10 

,.\ Seilbahnen :2 

:2 :\ icht -iitfent liehe EIsen h,d1l1en ::> .' .\ 

SUlllTlle Fjsenhahnell , 2 2 49 60 511 111 24 7 4 3 63 

B Schlaf- und Spcisc~ al!;l'nuntcrnehmen 

(' Österrcichischl' Post- und Telcl!;raphenvcmaltung 4 2 2 3 19 

0 Radio Austria AG 

E Schiffahrt 

F Luftfahrt 2 2 

SUTllllle Position ;\ F (alk Yerkchrszwcige). 2 2 55 64 62 21 26 9 6 3 !W 

fußnotc siehe SClte 'i::> 
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Jahre 1982 zur Kenntnis gebrachten Unfälle1J) 

Ursachen der UnfäUe 

lung Fördereinrichlungen und Transporlmillel 

Hebezeuge Fahrzeuge 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

31 9 12 3 W (2) 
- - 4 5 

1 - - 1 - 6 - 1 

2 - - - - 1 1 3 

- - - 1 - -

1 - - -

34 1 9 - 14 3 11 )~ (2) 
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- - - - - - - - -

9 7 - - - 72 22 8 -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

3 - - - 1 - 5 W -

46 8 9 15 75 38 ~J (2) 
- 9 

Eisenbahnbelrieb 

21 22 23 24 

[ö6 (§~ 16 1 

6 3 - -
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- - -

9 4 -

(2) 
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(2) 
101 16 3 
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6.3 Die der Verkehrs-Arbeitsinspektion im 

Ursachen der Unfalle 

SchiIT.hr! bei verschiedenen 

.<: 
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. ~ 1) 
"0 

Position nlcrnchmen bzw. Verkehrszweige 
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1- 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

A Eisenbahnen 

I Öffentliche Eisenbahnen 

l.1 Haupt· und Nebenba hnen 

l.l. 1 Österreiehisehe Bundesbahnen 
(151 63 I - - - - - - 3 135 278 

1.1.2 Haupt· und Nebenbahnen im Privatbetrieb 36 - I 10 15 

1.2 Straßenbahnen 47 - - - - 7 14 77 

1.3 Seilbahnen 5 - 2 3 5 6 

2 Nicht·öffentliche Eisenbahnen q~ - - - - - 2 3 

Summe Eisenbahnen ........... . . ....... ~I~J I - - - - 2 - 14 166 379 

B Schlaf· und Speisewagenunternehmen I - - - - - - - - 2 I 

C Österreichische Post· und Telegraphenverwaltung 150 - - - - - - - 2 89 32 

D Radio Austria AG - - - - - - - - - - -

E Schiffa hrt 2 12 19 I - - 8 36 - - -

F Luftfahrt 
(2) 
30 - - - - - - - - 4 -

Summe Posi tio n A F (alle Verkehrszweige) . . ~Ilj 13 19 I - - 10 36 16 261 412 

Fußnote siehe Seite 52 
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Jahre 1982 zur Kenntnis gebrachten Unfälle'J) 

Ursachen der Unfälle 

Arbeitsverrichlungen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb 
in nicht unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb 

bzw. unabhängig von diesem 
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169 11 11) 14 160 559 524 174 64 2(~% (5~ 4 2 
(I) 
26 12 I 21 71 (6~ 6 3 ß~8 

20 - 7 6 40 24 9 3 171 (1~5 I - 2 2 I 
(1

11 (13 2 2 

39 5 37 18 184 113 27 11 579 ( l ~9 4 11 \ IJ 35 41 (ilo (l39 
5 I 9 25 42 37 12 16 168 27 125 - - - 152 320 

2 - 4 6 12 10 5 - (113 9 - - - - 9 (lJ2 

235 17 i l ) 71 215 837 708 227 94 JW6 ~2 (I) 
156 23 W 58 11 3 
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1.045 J~~1 
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6.3 Die der Verkehrs-Arbeitsinspektion im 

Zahl 

l !nlcrnchmcn h.rv. Vcrkchr~Lv.Tlgc 

IlJX I I'JXI l'iX I 

A Eisenbahnen 

I Öffentliche Eisenhahnen 

I. I Haupt- und Nehenhahnen 

Östern:ichische Bundeshahnen 
(11 I ( 16) (31 (6~ (14) (22) 

I .1. I 3.36'1 2.'125 7 S k:l 4.147 :<54S 

(2) (I) (2) (I) 
I .1.2 Haupt- und Nehenhahnen im Pri\atbctrIeh 151 171 33 j I IR4 2(j2 

(2) eÖ 1.2 StraLknhahnen 524 579 239 230 763 S )9 

U Seil hahnen 125 16S 122 152 247 320 

(I) (li 
2 Nicht -ölTen tliche hsen hahncn 7S 7-' 16 9 94 R2 

(lI) ( 17) (5~ (9) ( 16) (26) 
Summc Eisenhahnen . 4.247 3.916 1.1 8 1.045 5.435 4.961 

B Schlaf- und Speisewagenunternehmen 24 19 1 3 25 22 

Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung °1 (S) (7) n<{ 
(' 1.2117 1.323 1.35 1.311 2.612 2.6.4 

D Radio Austria AG I - 1 - 2 -

E Schiffahrt ( I~II (I) (16 (I~II 91 13 10 1 4 

(J~ (2~6 (3) m 
F Luftfahrt 11 5 13 95 109 

Summe Position i\ 
(14) (20) ( 13) ( 17) (27) (37) 

F (alk Vcrkehrs/weigcj. 5.740 5.442 2.533 2.382 11.273 7.824 

FuBnote siehe Seite 52 

50 

III-22 der Beilagen XVI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 55 von 59

www.parlament.gv.at



Jahre 1982 zur Kenntnis gebrachten UnfäUel3
) 

der gemeldeten Unfalle 

Hievon betraren 

männlich weiblich :c c 
:3 E c il 

~ 
< c 

~ K~ E c " ~ 
:ll ,,- , 

0 '5 5 ~ ~ ~ 
"" ~ e:J..o 

" .>! 
'0 _'5 '5 Q.. fi .~ 

~~ <.> c " c " .: ü ~ 
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".8 " "'-" c.. c ~ ~ ~ !~ ] b U .: ~ <~ ~< ~ ~'O> 

55 56 57 58 59 60 

1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982 198 1 1982 1981 1982 

50,13 45,35 3.779 3.238 192 194 175 116 I 0,34 0,62 

2,22 2,58 176 197 - - 8 5 - 1,09 0,49 

9,22 10,34 703 752 1I I1 49 46 - - - 0,25 

2,99 4,09 238 317 - - 9 3 - - - -

1,14 1,05 94 82 - - - - - - - 1,22 

65,70 63,41 4.990 4.586 203 205 241 170 I - 0,29 0,52 

0,30 0,28 24 22 - - I - - - - -

31,57 33,67 2.004 2.028 115 168 485 427 8 11 0,37 0,30 

0,02 - I - - - I - - - - -

1,26 1,25 99 94 - 3 5 1 - - 0,96 1,02 

1,15 1,39 87 94 - 1 8 14 - - 3, 16 1,83 

100,00 100,00 7.205 6.824 318 377 741 61 2 9 11 0,33 0,47 
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Anmerkungen (Fu/lnoten) LU dcn statistischen Angaben der Tabellen 6.1 bis 6.3 

I) Eisen hahnen im Sinne dö Eisenhahngeset?es 1957 (,iehe auch Anlage. Abschnitt 7). 

2) Schienenhahnen und Kraftwagenhetriebe. 

3) Finschließlich der Generaldirdtilln. der der Generaldirektion nachgeordneten Zcntralstcllcn. der 
Hundeshahndm:ktionen und der Geschiiftsst<:lIe GraL' sowie der ausflihrendcn Dienststellen (wie z. B. Bahnhöfe und 
Hauptwerkstiitten. Zugförderungsleitungcn. Streckcnleitungen. Materialmaga/ine. Elektro-. Signal- und Fernmelde­
,tn:ckenkitungen, Kraftwagenhetriehskitungen, .;;':entralschulen) und der diesen nachgcordnctcn. örtlich gctrennten 
Stellen, jedoch ausschllel.\lich der von den Osterreichischen Bundcshahnen hetriehenen Stuhach-WeiLlscebahn 
(Hauptseilhahn) und dcr SchdTahrtshdrlehc der Österreichischen Bundcshahncn . 

..J) Kraftwagcnhetriehe der Ilaupt- und Nehenhahncn im Privathctrieh: 
Achcnscchah n AG. 
(jl·a/·Kiillachcr Eiscnhahn· und Berl!haul!esellschafl. 
SteiL'l'llliir~ "ehe Landeshahnen. - , 
SlUh,lIt,Ilhahn AG. 
A~ticnl!escll,chart der Wlcner Lokalbahnen, 
Zilkrt:;ler Verkehrshetriehe A(j. 

5) Schienenbahnen und Oherkitungs-OTllnlbusbetriehc der Stral.knhahnen: 

Schienenbahnen: 
(jr:I/L'I' Stadt I\erke AG \'crhehr,hetrlehe, 
WlelllT Stadtwerke \'erkehrshetrlche (Stralknhahn. Stadt hahn, l··Bahn), 
Stralknhahn Grnundcn, 
Innshrucker Vcrkehrshctrid1C AG., 
Lin/er Elektrizitäts-, Fernwiirmc- und Verkehrsbctriehe AG (Stral.lcnhahn, Piistlingherghahn). 

()berkitungs-Omnibusbetriebc: 
l.lnh:r Llektn/ltiits·, FlTIl\\iirllle· und Verkehrshctrid)e A(j. 
\ILir/lakr Verkehrs-Cies. Ill. h. 11 (Kaptenhcrg), 
S:Il/hurgcr Stadtwerke \'L'I'kdlJ'shdril'hc. 

h) Kraftl\al!enhetrichc der Stral.knhahnen: 
Cir'I/L'I' Stadtwerke A(j Verkehrshetriehe, 
Illllshruder Verkehrshetrld1l' ACj, 
Lillier Fkktrlzitäb-. FerIlI\iirlllc- und \'er~ehrshetriehe ACi, 
\1ür/takr \'er~ehr,-Ges. III b. 11 (Kapfcnherg), 
Sal/hurl!er Stadtl\erke Vcrkehrsbl'trll'he, 
WielH:I' \;tadtwerke Verkehrsbetnebe. 

7) Ilaupt- (cinschlicl.\llch den:n Kral'tl'ahrhetneben) und Kkillseilbahnen sowie die von den ÖsterreichischeI1 
Bundesbahnen betriebene Stuhach-Weil.\secbahn. 

X) AnschluL\bahnen an die (lstcrrl'icillSChel1 BUl1llesbahllen, an Haupt- und ;'\ehenbahnen im Privathetrieb und an 
Stralknbahnen s(lIIie \1atnialhahnen und -sl'ilbahnen (gl'miif.\ ~~ Sund 9 des Fiscnbahngeset/es 19:'7) 

<J) I'illschlJel.\lJch der Buchh,iltulll! der (j"naaldirektion. des Fl'rnllll'ldetechni,cllcn Zl'lltralamtcs, der 1\15t- und 
l'ell't'raphl'nciJrcktionell und des Post: und Tclcgraphenlllspeklllrates S,iI/burg, der Buchhaltungen der POst- und 
Tclcgraphcndirektioncn, des Rechen/entrums. des Fernsprechgcbührenamtes, der PO'lleugverwaltung, der Post- und 
'I ckgr'!J)hl'nümter. der sl'lbstiindigen I'ostlnkehrsbüros. ller Rundfunkiimter. der SUl1lkrpostiimtcr, der Postauto­
h'llIptl\er~stüttc, der Postautobetriebslcitungen, der Telcgraphen/eugvef\\altung, der Fcrnmcldcmonteurschulcn, der 
~'crnlllcldchctnebs;i111tcr und des Ferlh]1rechhetricbs:lI11tes. der FerIllllcldocntralbaulcltung, der Tclcgraphcnbauiimtcr 
und dcs Kabelbauamtes, durcll\\egs mit dCIlICV\eils /ugehiingcn Aul.\cnstellcn. 

I()) BlIlnenschiiTalHt (1:lul.\- und Scellschiffahrt): 
SehilTsbetl'iehe (Schiffe mit ell!cnem Antl'ieh und ohne eil!cllen Antrieb. schwimmende Gerüte, Rollfiihn.:n, Üherfuhren) 
und Landbetriebe (Lager- ull~1 Umschlagplülle, WcrkstTIttl'n, Rcgid1Ctriebe) einschlid31ich der SchiiTahrtshetriebe der 
()sterrl'lchischen Bundesbahnen. 

Seeschiffahrt: 
Östcrrl'll'hhl'he Sel'sl'hilTe (gemiil.\ ~ 2 /. 1 des SceschJlTahnsgesctlcs, B(jBI. Nr. 174 19SI). 

I t I /1\ iltlugplülle, I >uft hefiirdl'rungsuntcrnchmen, /.Ivilluftfahrcrschulcn, Luftfahrzeugbetank ungsdleTht. 

I ~ I Jugendliche genül.\ ~ J des Bundesge,etlcs v om I Juli 19..JS, BG BI. N r. 1..J6, üher die Beschiiftigung von Kindern 
und Jugendlichen, zulctlt gcünden durch das Bundcsgesl'l/ BGBI. NI'. 229 19X2. 

1,\) Die III Klammern stehenden /.ilTern bedeuten die /.ahl der tiidllch Verunglückten. Diese Zahlen Sind aber auch in 
der JCI\L'ils angct"ührten /..ahl der Lnt'~illc enthalten. 
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7 Anlage 
Auszug aus dem Eisenbahngesetz 19571)2) 

§ I. Eisenbahnen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind: 

I. Öffentliche Eisenbahnen, und zwar: 
I. Haupt- und Nebenbahnen, 
2. Straßenbahnen, 
3. Haupt- und Kleinseilbahnen; 

11. Nicht-öffentliche Eisenbahnen, und zwar: 
I. Anschlußbahnen, 
2. Materialbahnen und Materialseilbahnen . 

§ 2. Öffentliche Eisenbahnen sind Eisenbahnen, die dem allgemeinen Personen-, Reisegepäck- oder 
Güterverkehr zu dienen bestimmt und zur Beförderung nach Maßgabe der hiefür geltenden 
Rechtsvorschriften und Beförderungsbedingungen verpflichtet sind (öffentlicher Verkehr). 

§ 3. Nicht-öffentliche Eisenbahnen sind Eisenbahnen, die ein Unternehmer vornehmlich für eigene Zwecke 
betreibt (nicht-öffentlicher Verkehr). 

§ 4. Hauptbahnen sind für den öffent lichen Verkehr bestimmte Schienenbahnen von größerer, 
Nebenbahnen solche von geringerer Verkehrsbedeutung, sofern sie nicht Straßenbahnen sind. 

§ 5. (I) Straßenbahnen sind für den öffentlichen Verkehr innerhalb eines Ortes bestimmte Eisenbahnen 
(Ortsstraßen bahnen). 

Für den öffentlichen Verkehr zwischen mehreren benachbarten Orten bestimmte Eisenbahnen 
gelten als Straßenbahnen, wenn sie infolge ihrer baulichen oder betrieblichen Einrichtung oder nach 
der Art des von ihnen abzuwickelnden Verkehrs im wesentlichen den Ortsstraßenbahnen 
en tsprechen . 

(2) Oberleitungs-Omnibusbetriebe gelten als Straßenbahnen, sofern es sich nicht um die Haftung für 
Schäden beim Betrieb eines Oberleitungs-Kraftfahrzeuges, wenn auch in Verbindung mit ortsfesten 
eisenbahntechnischen Einrichtungen, handelt. 

§ 6. (I) Hauptseilbahnen sind für den öffentlichen Verkehr bestimmte Standseilbahnen sowie 
Seilschwebebahnen mit Pendelbetrieb oder mit Umlaufbet rieb, wenn bei letzterer die 
Fahrbetriebsmittel mindestens zwei Personen fassen . Kl einsei lbahnen sind für den öffentlichen 
Verkehr bestimmte, nicht unter die Hauptseilbahnen fallende Seilbahnen (Sessellifte, Schräglifte und 
dergleichen) . 

(2) Standseilbahnen sind Seilbahnen, bei denen die durch ein Seil bewegten Fahrbetriebsmittel (Wagen) 
auf Schienen rollen. Seilschwebebahnen sind Seilbahnen, bei denen die durch ein Seil bewegten 
Fahrbetriebsmittel (Kabinen, Sessel und dergleichen) an einem Seil hängen , SchräglifLe sind 
Seilbahnen, bei denen die weder auf Schienen rollenden noch a n einem Seil hängenden 
Fahrbetriebsmittel (Wagen oder Schlitten) durch ein Seil fortbewegt werden. 

(3) Beförderungsanlagen ohne Fahrbetriebsmittel , bei denen die mit Skiern auf dem Boden gleitenden 
Personen durch ein Seil fortbewegt werden (Schlepplifte), fallen nicht unter die Bestimm ungen dieses 
Bundesgesetzes. 

§ 7. Anschlußbahnen sind Schienenbahnen , die den Verkehr eines einzelnen oder mehrerer Unternehmen 
mit Haupt- oder Nebenbahnen oder Straßenbahnen vermi tteln und mit ihnen derart in unmittelbarer 
oder mittelbarer Verbindung stehen, daß ein Übergang von Fahrbetriebsmitteln stattfinden kann 
(Industrieanschlußbahnen, Bergwerksanschlußbahnen, Hafenbahnen , Schleppbahnen und derglei­
chen). 

') Bundesgese tz vom 13. Feber 1957, BGBI. Nr. 60, über das Eisenbahnwesen (Eisenbahngesetz 1957), in der Fassung 
der Bundesgese tze BG BI. Nr. 113/ 1963, 20jl970, 274j1971 (Verkehrsreeht-Anpassungsgesetz 1971) und 305j1976 sowie 
der Kundmachung vom 14. Juli 1975, BGBI. Nr. 422. 

') Die im nachfolgenden Auszug angeführten bzw. definierten Begriffe werden in den Tabellen und bezüglichen 
TextsteIlen dieses Tätigkeitsberichtes verwendet. 
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~ R. :'v1aterialhahnen sind für den nicht-üfTentlichen Güterverkehr hestimmte Schienenhahnen. sofern sie 
nicht Anschlußhahnen sind. Materialseilhahnen sind für den nicht-üffentlichen Güterverkehr 
hestimmte Seilbahnen. 

~ 9. Auf Materialbahnen und :'v1aterialseilbahnen ohne beschrünkt-ölTentlichen Verkehr (~51 Ahs. 4). die 
Bestandteil eines Bergwerkes. eines gewerblichen oder eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes 
sind. sowie auf Bahnen. die ohne besondere Iierstellung des U nterha ues angelegt werden (Feldbahnen). 
findet dieses Bundesgesell keine Anwendung. 

~ 10, Eisenbahnanlagen sind Bauten. ortsfeste eisenhahntechnische Einrichtungen und Grundstücke einer 
Eisenbahn. die ganz oder teil\\eise. unmittelhar oder mittelhar der Abwicklung oder Sicherung des 
Eisenbahnhetriebes oder Eisenhahnverkehrs dienen. Ein riiumlicher Zusammenhang mit der Fahrhahn 
ist nicht erforderlich. 

~ 51. (2) Auf nicht-öffentlichen Eisenhahnen kann nach Maßgabe der folgenden Absülle ein Werks\erkehr 
oder ein heschriinkt-öfTcntlicher Verkehr 7ugelassen werden. wenn die technische Ausstattung der 
Eisenbahn hinreichende Sicherheit hietet. 

Cl) Der Werksverkehr umfaßt die unentgeltliche Beförderung von Arbeitskriiften. die dem Betrieh der 
Eisenbahn oder dem Unternehmen. dem sie dient. angehören. Das Bundesministerium für Verkehr 
und Elektrizitiitswirtschaft ') kann durch Verordnung oder durch Bescheid die unentgeltliche 
Beförderung von Personen 7ulassen. deren Beförderung aus öffentlichen Interessen gehoten 
erscheint. sowie von Personen. die das Unternehmen oder dessen Arbeitskriifte zu sich kommen 
lassen. soweit es sich hiebei nicht um Güste von Gast- und Schankgewerbebetrieben handelt 
(erweiterter Werks\erkehr). 

(4) Der beschriinkt-ölTentliche Verkehr um fa I.\t über den Verkehr nach Abs. ) hinausgehend die 
Beförderung .Jedoch ohne Beförderungspllieht \ on Personen oder (j ütern. sofern der Umfang 
dieser Beförderung in einer den allgemeinen Verkehr ausschließenden Weise abgegrenlt werden 
kann und die Ausstattung der Eisenbahn sicherheitsmüLlig der einer ölTentlichen entspricht. Ein 
Entgelt für die Beförderung kann eingehoben werden. 

') Jcl/l BlIndcSlllinistcrilllll für Vcrkehr, 
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